
-Seite 1-
37/5 Prävention Auflage Oktober 2025, Version 1.3

Anschlussbedingungen 
für 

Brandmeldeanlagen 
Feuerwehr Düsseldorf

Herausgeber: 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
37/5 -Prävention-
Hüttenstraße 68 
40215 Düsseldorf



Inhalt
Allgemeines 5 

Geltungsbereich 5 

Zuständigkeit und Kontaktangaben 5 

Verfahrensbeschreibung 6 

Abstimmung der Ausführung der Brandmeldeanlage/automatischen Löschanlage 6 

Ablaufplan zur Erreichung der Aufschaltabnahme 6 

Allgemeine Anforderungen 6 

Begriffsbestimmungen 8 

Verantwortlichkeit und Kompetenz nach DIN 14675 9 

Systemanerkennung 9 

Ausführungsvorgaben und Brandmelde- und Alarmierungskonzept 9 

Automatische Löschanlagen 9 

Brandmeldeanlage 10 

Installation der Brandmeldeanlage 10 

Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage/automatischen Löschanlage 10 

Außerbetriebnahme der Brandmeldeanlage/automatischen Löschanlage 11 

Baurechtlich geforderte Anlagen 11 

Freiwillige Brandmeldeanlagen 11 

Einrichtungen und Kriterien 11 

Bestandteile einer Brandmeldeanlage 12 

Akustische Signalgeber und Alarmierungseinrichtungen 12 

Blitzleuchte 12 

Brandfallsteuerungen 12 

Brandmelderunterzentralen 12 

Brandmelderzentrale 13 

Feuerwehr-Anzeigetableau 14 

Feuerwehr-Bedienfeld 14 

Brandmelder 15 

Ansaugrauchmelder 15 

Automatische Brandmelder 16 

Handfeuermelder 16 

Linienförmige Rauchmelder 16 

Lüftungskanalmelder 17 

Melderkennzeichnungen 17 

Schwer einsehbare automatische Melder 17 

Selbsttätig schließende Feuerschutzabschlüsse 17 

Verdeckt installierte automatische Melder 18

-Seite 2-
37/5 Prävention Auflage Oktober 2025, Version 1.3



Sprinkleranlagen 19 

Allgemeines 19 

Alarmventile 20 

Abschaltung Sprinklerglocken 20 

Abschaltung Sprinklerhupen 20 

Laufkarten für Sprinkleranlagen 20 

Strömungsmelder 21 

Zwischendecken- und Doppelbodensprinklerung 21 

Löschanlagen 22 

Akustische Signalgeber 22 

Auslöseanzeige am Feuerwehrbedienfeld 22 

Bedienung über die Gebäude-Brandmeldeanlage 22 

Bedienung über einen eigenen Anlaufpunkt 23 

Laufkarten für Löschanlagen 23 

Optische Signaleinrichtungen 23 

Wandhydranten 23 

Laufkarten und Feuerwehrpläne 24 

Allgemeines 24 

Feuerwehrlaufkarten 24 

Feuerwehrpläne 25 

Planausdrucke von rechnergesteuerten Brandmelderzentralen 25 

Elektrische Leitungen für Brandmeldeanlagen 25 

Leitungsverlegung ausgehend von der Brandmelderzentrale 25 

Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt 26 

Zugang zur Brandmeldeanlage und allen überwachten Bereichen 26 

Zugang zur Brandmeldeanlage 26 

Feuerwehrschlüsseldepot Typ A (FSD 3) 26 

Freischaltelement (FSE) 27 

Objektschlüssel 27 

Digitale und elektronische Schließsysteme 28 

Bedienung der Brandmeldeanlage 28 

Aufschaltabnahme 29 

Anschluss an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf 30 

Zugelassene Errichter 30 

Instandhaltung der Brandmeldeanlage und der Übertragungseinrichtung 32 

Bauliche und Betriebliche Änderungen 32 

Pflichten des Betreibers 33

-Seite 3-
37/5 Prävention Auflage Oktober 2025, Version 1.3



Kostenersatz und Entgelte 33 

Abnahmegebühren 33 

Ersatzmaßnahmen 34 

Fehlalarme 34 

Sonstiges 34 

Abkürzungsverzeichnis 35 

Anhänge 36 

Anhang A: Kostenübernahmeerklärung 36 

Anhang B: Bestätigung der Fachkompetenz durch den Betreiber 36 

Anhang C: Anerkennung der Anschlussbedingungen 36 

Anhang D: Informationen zur Erstellung von Feuerwehrplänen 36 

Anhang E: Merkblatt Notwendige Hilfsmittel bei verdeckten Meldern 36 

Anhang F: Merkblatt Feuerwehrbedientableaus für Entrauchungsanlagen 36 

Anhang G: Merkblatt Feuerwehrschließung/FBF-Schließungen 36 

Anhang H: Anforderungen an Objektfunkversorgungsanlagen für die Feuerwehr Düsseldorf 36 

Anhang I: Privatrechtliche Vereinbarung 36 

Anhang J: Ablaufplan zur Abstimmung der Ausführung der Brandmeldeanlage 36 

Anhang K: Ablaufplan zur Erreichung der Aufschaltabnahme 36 

Anhang L: Liste der Zugelassenen Errichter 36

-Seite 4-
37/5 Prävention Auflage Oktober 2025, Version 1.3



Allgemeines 

Geltungsbereich

Die Feuerwehr Düsseldorf stellt die Alarmierung von Einsatzkräften entsprechend der ge-
setzlichen Vorgaben nach §28 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz (BHKG) über eine ständig besetzte Leitstelle sicher. 
Diese Anschlussbedingungen für Brandmeldeanlagen sind bei der Errichtung, Instandhal-
tung, Änderung und beim Betrieb von Brandmeldeanlagen umzusetzen, wenn diese an 
die Übertragungsanlage für Brandmeldeanlagen der Feuerwehr Düsseldorf angeschlossen 
werden sollen beziehungsweise sind.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprach-
formen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeich-
nungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Zuständigkeit und Kontaktangaben

Anschrift Branddirektion 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Hüttenstraße 68 
40215 Düsseldorf 
Telefon: 0211/38 89 0 
Telefax: 0211/37 15 74

Fachabteilung 
Abteilung 37/5 - Prävention 
Fax: 0211/89 20 60 9 
E-Mail: vb-feuerwehr@duesseldorf.de
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Brandmelde-/Löschanlagen und Feuerwehrschlüsseldepots 
Sachgebiet 37/52 - Brandverhütungsschauen 
Telefon: 0211/89 20 23 2 
Telefax: 0211/89 20 29 9 
E-Mail: brandmeldeanlagen@duesseldorf.de

Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten 
Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz 
E-Mail: feuerwehrplan@duesseldorf.de

Objektfunkversorgungsanlagen 
Sachgebiet 37/32 - Funktechnik 
E-Mail: objektfunk.feuerwehr@duesseldorf.de

mailto:vb-feuerwehr@duesseldorf.de
mailto:brandmeldeanlagen@duesseldorf.de
mailto:feuerwehrplan@duesseldorf.de
mailto:objektfunk.feuerwehr@duesseldorf.de


Verfahrensbeschreibung

Abstimmung der Ausführung der Brandmeldean-
lage/automatischen Löschanlage

Für die Abstimmung von neuen Brandmeldeanlagen, Erweiterungen und den Austausch 
von diesen sind die Vorgaben aus dem Anhang J einzuhalten.

Ablaufplan zur Erreichung der Aufschaltabnahme

Im Anhang K sind die Voraussetzungen beschrieben, die erfüllt sein müssen, um einen 
Aufschaltabnahmetermin abstimmen zu können.

Allgemeine Anforderungen
Brandmeldeanlagen (BMA), die nach den Bedingungen und Auflagen der Bauaufsicht, 
des Sachversicherers oder auf freiwilliger Basis in eine bauliche Anlage installiert und zur 
Feuerwehr aufgeschaltet werden, sind nach den anerkannten Regeln der Technik bezie-
hungsweise Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung zu errichten. Insbesondere sind 
folgende Vorgaben zu beachten:

DIN VDE 0100, 0800 Errichten von Starkstromanlagen

DIN VDE 0833, Teil 1,2 & 4 Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und
Überfall

DIN 14661 Feuerwehr-Bedienfeld für Brandmeldeanlagen

DIN 14662 Feuerwehr-Anzeigetableau für Brandmeldeanlagen

DIN 14675 Brandmeldeanlagen Aufbau und Betrieb

DIN 4066 Beschilderung

DIN EN 54 (alle Teile) Brandmeldeanlagen

DIN EN 60849 (VDE 0828) Elektroakustische Notfallwarnsysteme

DIN 33404-3 Akustische Gefahrensignale

VdS-Richtlinien hier: insbesondere VdS 2095 Brandmeldeanlagen
-Planung und Einbau- sowie VdS 2105 (Schlüssel-
depot)

MLAR Muster-Richtlinie über brandschutztechnische An-
forderungen an Leitungsanlagen
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PrüfVO NRW Prüfverordnung NRW

SBauVO Verordnung über den Bau und Betrieb von Sonder-
bauten

VV TB NRW Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen NRW

Sofern die DIN VDE- und VdS-Bestimmungen voneinander abweichende Angaben enthal-
ten, gelten die Bestimmungen der DIN VDE als Mindestanforderung.

Die Gesamtkonzeption sowie jede nachträgliche Änderung oder Abweichung von den 
oben genannten Vorschriften ist vor der Ausführung mit der Feuerwehr, Sachgebiet 
37/52 Brandverhütungsschauen, abzustimmen. Folgende Unterlagen sind hierfür vorab 
einzureichen: 
• das Brandschutzkonzept 
• die Baugenehmigung 
• die ausgefüllte und unterschriebene Kostenübernahmeerklärung (Anhang A) 
• die Bestätigung des Betreibers/Bauherrn, dass diesem die Fachkompetenzen der 

Fachfirmen vorgelegt und geprüft wurden (Anhang B) 
• vom Bauherr/Betreiber unterschriebenes Formular „Anerkennung der Anschlussbedin-

gungen“ (Anhang C) 
• das Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675. Der DIN Vordruck ist zu 

verwenden (https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnfw/neue-brand-
melde-und-alarmierungskonzept-vorlage-1118738) 

• sonstige baurechtliche relevante Protokolle
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Begriffsbestimmungen 
Betreiber Ist die Person oder die Firma, die den BMA-Anschluss-

vertrag mit der Feuerwehr abgeschlossen hat. Er kann 
seine Verpflichtungen grundsätzlich auch an einen Be-
auftragten übertragen, bleibt aber letztlich in der Ver-
antwortung für das Handeln beziehungsweise Unterlas-
sen gegenüber der Feuerwehr.

Brandmeldeanlage Gefahrenmeldeanlage, die Personen zum direkten Hilfe-
ruf bei Brandgefahren dient und Brände zu einem frü-
hen Zeitpunkt erkennt und meldet. Hier ist die Anlage 
als Ganzes gemeint.

Brandmeldenetz Ist das Netz innerhalb der Stadt Düsseldorf über das 
die jeweiligen Brandmeldeanlagen mit der Leitstelle der 
Feuerwehr Düsseldorf verbunden sind.

Errichter Nach DIN 14675 zertifiziertes Fachunternehmen, dass 
die Brandmeldeanlage in einem Objekt installiert, pro-
grammiert und in Betrieb nimmt.

Gebäude-Brandmeldeanlage Ist die Brandmeldeanlage des Gebäudes, die die Mel-
dungen einer Löschanlage oder Sprinkleranlage auf-
nimmt.

Infostelle Ist die Erstinformationsstelle und erster Anlaufpunkt 
der Feuerwehr im Einsatzfall.

Konzessionär Stellt die technische Verbindung zwischen der Brand-
melderzentrale, der Übertragungseinrichtung und der 
Leitstelle sicher.
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Verantwortlichkeit und Kompetenz nach 
DIN 14675
Für die Phase Planung, Montage, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung müs-
sen die Kompetenzen der beteiligten Fachfirmen durch eine nach DIN EN 45011 akkredi-
tierten Stelle zertifiziert sein. Ein Qualitätsmanagementsystem, zum Beispiel nach DIN 
EN ISO 9001, ist nachzuweisen.

Systemanerkennung
Brandmeldeanlagen und deren Anlagenteile müssen von einer technischen Prüfstelle, 
zum Beispiel vom VdS, anerkannt sein.

Ausführungsvorgaben und Brandmelde- 
und Alarmierungskonzept
Vor der Terminabstimmung für die Abstimmung der Ausführungsvorgaben ist die im An-
hang A vorhandene Kostenübernahmeerklärung ausgefüllt und unterschrieben zu über-
senden.

Das Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 ist zu erstellen und vor dem 
Abstimmungstermin mit der Feuerwehr Düsseldorf, Fachbereich Brandmeldetechnik, zu 
übersenden. Hier ist der DIN Vordruck zu verwenden und an das Objekt anzupassen.

Vordruck: https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/fnfw/neue-brand-
melde-und-alarmierungskonzept-vorlage-1118738

Automatische Löschanlagen

Für die automatischen Löschanlagen, wie beispielsweise Sprinkleranlagen oder Gaslösch-
anlagen, ist ein Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 14675 zu erstellen und 
der Feuerwehr zu übersenden. Dies bildet die Grundlage der weiteren Abstimmungen 
und Planungen über die Ausführung der Löschanlage. Das Konzept ist bei jeder Ände-
rung, Erweiterung oder Austausch der Anlage fortzuschreiben und erneut dem Sachge-
biet 37/52 - Brandverhütungsschauen zur Freigabe einzureichen.

Für Sprinkleranlagen ist ein Strangschema, aus dem die Aufteilung der Alarmventile und 
der Strömungswächter hervorgeht, gemeinsam mit dem Brandmelde- und Alarmierungs-
konzept zur Abstimmung an das Sachgebiet 37/52 – Brandverhütungsschauen zu über-
senden.
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Brandmeldeanlage

Für die Brandmeldeanlage ist ein Brandmelde- und Alarmierungskonzept nach DIN 
14675 zu erstellen und der Feuerwehr zu übersenden. Dies bildet die Grundlage der wei-
teren Abstimmung und Planung der Ausführung der Brandmeldeanlage. 
Das Brandmelde- und Alarmierungskonzept ist bei jeder Änderung, Erweiterung oder 
Austausch der Anlage und Anlagenteile fortzuschreiben und erneut dem Sachgebiet 
37/52 - Brandverhütungsschauen zur Freigabe vorzulegen.

Installation der Brandmeldeanlage
Entsprechend der Vorgaben nach DIN 14675 muss die zertifizierte Fachfirma alle Instal-
lationsarbeiten selbst durchführen oder von einer anderen zertifizierten Fachfirma durch-
führen lassen. Lediglich die Verlegung der Leitungen oder die Montage von Melderso-
ckeln und Gehäusen darf an nicht zertifizierte Subunternehmer vergeben werden.

Inbetriebnahme der Brandmeldean-
lage/automatischen Löschanlage
Die Betriebssicherheit und Wirksamkeit der Brandmeldeanlage muss vor der Auf-
schaltabnahme durch die Feuerwehr, Sachgebiet 37/52 - Brandverhütungsschauen, von 
einem staatlich anerkannten Sachverständigen gemäß PrüfVO NRW bescheinigt werden.

Die folgenden mängelfreien Prüfberichte sind vorab an die Feuerwehr, 
Sachgebiet 37/52 – Brandverhütungsschauen, zu übersenden (Anhang K): 
• Alarmierung, 
• Wirkprinzipprüfung, 
• automatische Löschanlage, 
• Objektfunkversorgungsanlagen inklusive des positiv bescheinigten Abnahmebericht 

der Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 37/32 – Funktechnik (Anhang H). 
Ist gemäß Baugenehmigung eine Objektfunkanlage erforderlich, muss diese 
vor der Aufschaltung der Brandmeldeanlage fertiggestellt und durch die 
Funktechnik der Feuerwehr Düsseldorf abgenommen sein. In begründeten 
Ausnahmefällen kann nach Abstimmung mit der zuständigen Behörde und 
der Feuerwehr Düsseldorf eine Aufschaltung auch ohne vollständig betriebs-
bereite Objektfunkanlage erfolgen. Es wird ausdrücklich auf die Anforderun-
gen an eine Objektfunkversorgungsanlage für die Feuerwehr Düsseldorf hin-
gewiesen.

Gemäß PrüfVO NRW ist eine Prüfung entsprechender technischer Anlagen mindestens 
alle 3 Jahre durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen erforderlich.

Auf Veranlassung des Betreibers ist vor der Inbetriebnahme/Fertigstellung der Anlage 
die Übertragungseinrichtung (ÜE) durch den Konzessionär funktionstüchtig herzustellen. 
Die letztendliche Aufschaltung auf die Leitestelle der Feuerwehr erfolgt im Beisein eines 
Vertreters der Feuerwehr, Sachgebiet 37/52 - Brandverhütungsschauen.
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Außerbetriebnahme der Brandmeldean-
lage/automatischen Löschanlage 

Baurechtlich geforderte Anlagen

Baurechtlich geforderte Anlagen können nur mit der Genehmigung des Bauaufsichtsam-
tes der Stadt Düsseldorf außer Betrieb genommen werden.

Nach Übersendung der Abschaltgenehmigung ist ein gemeinsamer Termin vor Ort mit 
dem Betreiber, dem Errichter/Instandhalter, dem Konzessionär und der Feuerwehr, 
Sachgebiet 37/52 – Brandverhütungsschauen, erforderlich. Hier werden dann das Feuer-
wehrschlüsseldepot, die Brandmeldeanlage und die Übertragungseinrichtung zur Feuer-
wehr außer Betrieb genommen. Die Schlüssel aus dem Feuerwehrschlüsseldepot werden 
dem Betreiber übergeben.

Freiwillige Brandmeldeanlagen

Für die Außerbetriebnahme ist ein gemeinsamer Termin vor Ort mit dem Betreiber, dem 
Errichter/Instandhalter, dem Konzessionär und der Feuerwehr, Sachgebiet 37/52 – 
Brandverhütungsschauen, erforderlich. Hier werden dann das Feuerwehrschlüsseldepot, 
die Brandmeldeanlage und die Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr außer Betrieb ge-
nommen. Die Schlüssel aus dem Feuerwehrschlüsseldepot werden dem Betreiber über-
geben.

Einrichtungen und Kriterien 
An das öffentliche Brandmeldenetz angeschlossene Brandmeldeanlage setzen sich 
grundsätzlich aus folgenden Einrichtungen/Kriterien zusammen: 
• Übertragungseinrichtungen für Brandmeldungen (ÜE) 
• Brandmelderzentrale (BMZ) 
• Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 
• Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662 
• Blitzleuchte (Farbe gelb/orange/bernstein) 
• Brandmeldern (eventuell Löschanlagen/Sprinkleranlagen) 
• Feuerwehrlaufkarten, Feuerwehrpläne 
• Beschilderung nach DIN 4066 
• Feuerwehrschlüsseldepot Typ -A- (FSD 3 mit VdS-Umstellschloss) mit einem Frei-

schaltelement (FSE) 
• eingewiesenes Personal des Betreibers 
• Weiterleitung der Störungs- und Sabotagemeldungen an eine ständig, beziehungs-

weise beauftragte besetzte Stelle
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Bestandteile einer Brandmeldeanlage 

Akustische Signalgeber und Alarmierungseinrichtun-
gen

Alle akustischen Signalgeber, zum Beispiel Hupen, Sirenen oder Lautsprecher einer 
ELA/SAA, müssen mit dem Taster „Räumungsalarm ab“ bei älteren Anlagen „akustische 
Signale ab“ des Feuerwehr-Bedienfeldes abschaltbar sein. Eine Durchsage in die 
ELA/SAA muss auch dann weiterhin für die Feuerwehr möglich sein.

Blitzleuchte

Der Zugang zum Anlaufpunkt der Feuerwehr ist von außen, von der öffentlichen Straße 
aus gut sichtbar, mit einer Blitzleuchte zu kennzeichnen. Im direkten Bereich der Blitz-
leuchte ist ein Schild mit vierstelliger Objektnummer anzubringen. Es ist diejenige Ob-
jektnummer zu verwenden, die bei der Abnahme der Feuerwehrpläne vergeben wurde. 
Das Schild ist entsprechend der Ausführungsbestimmungen nach DIN 4066 auszuführen.

Brandfallsteuerungen

Alle Betriebseinrichtungen und Brandfallsteuerungen, die bei einer Auslösung der Brand-
meldeanlage ausgelöst werden, müssen am Feuerwehr-Bedienfeld mit dem Taster 
„Brandfallsteuerungen ab“ für Revisionszwecke abschaltbar sein.

Alle durch die Brandmeldeanlage ausgelösten Brandfallsteuerungen müssen 
mit dem Rückstellen der Brandmelderzentrale zurückgestellt werden können.

Brandmelderunterzentralen

Brandmelderunterzentralen, die eine Feuermeldung mit einer Meldergruppe auf die 
Hauptzentrale übertragen, sind nicht zugelassen.

Eine stufenweise Aufschaltung, mehrere Brandmelderzentralen von verschiedenen 
Standorten als sogenannte Brandmelderunterzentralen ist aus einsatztaktischen Gründen 
nicht zugelassen. 
Ausnahmen sind bei Objekten mit Löschanlagen möglich, die nicht über die Gebäude 
Brandmeldeanlage bedient werden können. Diese sind im Einzelfall mit dem Sachgebiet 
37/52 – Brandverhütungsschauen abzustimmen.
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Brandmelderzentrale

Der Anlaufpunkt der Feuerwehr (Infostelle) mit FBF, FAT, allen Plänen und gegebenen-
falls weiteren Steuerungsmöglichkeiten ist in unmittelbarer Nähe des Zugangs für die 
Feuerwehr (Zugangsgeschoss von der öffentlichen Straße aus) anzuordnen und zu in-
stallieren. 
Der Standort ist im Einvernehmen mit der Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 37/52 - 
Brandverhütungsschauen abschließend festzulegen.

Wird der Anlaufpunkt abgesetzt von der Brandmelderzentrale installiert, ist der 
Anlaufpunkt in den Überwachungsbereich der Brandmeldeanlage mit einzube-
ziehen.

Die Fläche vor dem Anlaufpunkt (Infostelle) muss so groß ausgeführt sein, dass vier 
Feuerwehrangehörige in Schutzausrüstung ausreichend Platz haben.

Der Weg von der Zugangstüre für die Feuerwehr bis zum Anlaufpunkt der Feuerwehr ist 
durchgehend und gut sichtbar mit „BMZ“-Schildern zu kennzeichnen. Die Schilder sind 
nach DIN 4066 auszuführen.

Mitarbeitenden der Feuerwehr Düsseldorf, die sich auf Verlangen ausweisen, ist zum 
Zweck der Überprüfung jederzeit Zutritt zu allen Teilen der Brandmeldeanlage zu gewäh-
ren.

Am Anlaufpunkt der Feuerwehr sind folgende Unterlagen und Geräte dauerhaft zu hinter-
legen: 
• das Meldergruppenverzeichnis 
• Ersatzglasscheiben für Handfeuermelder (10 Stück) 
• Schlüssel für Handfeuermelder 
• „Außer-Betrieb“-Schilder für die Handfeuermelder, wenn diese nicht im Melder inte-

griert sind 
• zwei schmale A3-Ordner mit den freigegebenen Feuerwehrplänen 
• die freigegebenen Feuerwehrlaufkarten in mindestens zweifacher 
• Werkzeuge und Handlungsanweisungen zur Nutzung zum Öffnen von Revisionsklap-

pen, Aufzugsschachttüren 
• Geräte zur Überprüfung der Zwischendeckenmelder, gemäß Anhang E, sowie 
• eine Liste mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern für den Einsatzfall

Die Übermittlung von Gefahrenmeldungen der Brandmeldeanlage an die Leitstelle der 
Feuerwehr Düsseldorf erfolgt über zwei unabhängige Übertragungswege. 
Der erste Übertragungsweg ist über DSL/IP und der zweite Übertragungsweg über GPRS 
sicherzustellen. 
Der Einsatz von automatischen Wähl- und Ansagegeräten (AWUG) zur Alarmübertragung 
ist nicht zulässig.
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Feuerwehr-Anzeigetableau

Die Brandmeldeanlage muss mit einem Feuerwehr-Anzeigetableau nach DIN 14662 aus-
gestattet sein. Bei Erweiterung oder Austausch einer bestehenden Brandmeldeanlage ist 
ein Feuerwehr-Anzeigetableau nachzurüsten, sofern keines vorhanden ist. 
Es dürfen nur diejenigen Melder angezeigt werden, die einen Alarm zur Feuerwehr aus-
gelöst haben (keine Voralarme, Abschaltungen oder Störungen!!!). 
Ausnahmen bilden Strömungsmelder einer Sprinkleranlage, die zwar keine direkte An-
steuerung der Übertragungseinrichtung bewirken, allerdings am Feuerwehr-Anzeigetab-
leau angezeigt werden müssen.

Abweichend von der DIN 14662 darf die Stelltaste „Anzeigeebene“ für Stö-
rungs- und Abschaltzustände keine Funktion haben.

Es sind Feuerwehr-Anzeigetableaus mit Ereignisspeicher (Historien-Funktion) zu installie-
ren.

Meldungen in der Historie des Feuerwehr-Anzeigetableau müssen mit Datum und Uhrzeit 
angezeigt werden, um eine zeitliche Zuordnung zu ermöglichen. Das Zurücksetzen der 
Brandmelderzentrale darf nicht zum Löschen des Historienspeichers führen.

Das Feuerwehr-Anzeigetableau ist in einer Höhe von 1,70 m (+10 cm/-20 cm) zu instal-
lieren. Gemessen wird dies von der Standfläche des Betätigenden bis zur Mitte des Feu-
erwehr-Anzeigetableaus. Das Feuerwehr-Anzeigetableau ist mit einer Schließung der 
Feuerwehr Düsseldorf, gemäß Anlage G auszustatten.

Feuerwehr-Bedienfeld

Die Brandmeldeanlage muss mit einem Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 ausge-
stattet sein. Das Feuerwehr-Bedienfeld ist mit einer Schließung der Feuerwehr Düssel-
dorf, gemäß Anhang G auszustatten.
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Brandmelder

Ansaugrauchmelder

Der Einsatz von Ansaugrauchmelder ist im Detail mit der Feuerwehr Düsseldorf, Sachge-
biet 37/52 – Brandverhütungsschauen, abzustimmen.

Zum schnellen Auffinden von Brandherden im Überwachungsbereich von Ansaugbrand-
meldern sind folgende Vorgaben zu beachten und umzusetzen: 
• Bei Raumüberwachungen 

o die Überwachungsfläche sollte 400 m² nicht überschreiten 
o die gesamte Überwachungsfläche muss frei einsehbar sein 
o es dürfen maximal 5 Räume über eine Meldergruppe überwacht werden, wenn 

es sich um geschlossene Räume handelt

• Bei Überwachung von Zwischendecken und Doppelböden 
o es ist je Raum mindestens eine Revisionsöffnung, in einer Größe im Lichten von 

mindestens 50 cm x 50 cm vorzusehen 
o von der Revisionsöffnung aus muss der gesamte überwachte Bereich einsehbar 

sein. Ist dies, zum Beispiel auf Grund von Verlegung durch Kabeltrassen oder 
anderen Bauteilen, nicht möglich, so sind weitere Revisionsöffnungen in einer 
Größe im lichten von mindestens 50 cm x 50 cm auszuführen

• Auswerteeinheiten sind in einer Höhe von 1,70 m (+10 cm/-20 cm) zu installieren 
o bei Aufzugsschächten sind diese im Bereich der tiefsten Haltestelle des Aufzu-

ges anzuordnen 
o bei Traforäumen sind diese außerhalb des Traforaumes anzuordnen

• Werden Traforäume des Energieversorgers überwacht und können nicht mit dem Ge-
neralschlüssel des Objektes geöffnet werden, so ist in den Laufkarten der Hinweis 
einzufügen, dass diese Räume nur gewaltsam oder mit dem Energieversorger zu-
sammen begehbar sind.
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Automatische Brandmelder

Bei Installation automatischer Brandmelder, welche die Übertragungseinrichtung zur 
Feuerwehr auslösen, ist zur Vermeidung von Falschalarmen grundsätzlich eine Zweimel-
dungsabhängigkeit Typ B vorzusehen. Auflagen der Baugenehmigung, insbesondere mit 
Bezug zu Überwachungsbereichen, Auswahl der Brandmelderart und Anordnung der 
Brandmelder, sowie bestehender Normen/Richtlinien sind zu beachten.

In Einzelfällen ist die Verwendung von Rauchmeldern mit Brandkenngrößenmusterver-
gleich beziehungsweise Einsatz von Mehrfachsensormeldern ohne Abhängigkeit (DIN 
VDE 0833-2, Betriebsart TM, Brandmeldeanlagen mit technischen Maßnahmen zur Ver-
meidung von Falschalarmen) als Ersatz für die oben genannte Forderung anwendbar. 
Deren Funktion ist vorab in einem realen Test nachzuweisen. Der Nachweis ist an die 
Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 37/52 – Brandverhütungsschauen, zu senden.

Eine Zweimeldungsabhängigkeit Typ A (Alarmzwischenspeicherung) in der Betriebsart 
TM sowie die Betriebsart OM (Brandmeldeanlagen ohne besondere Maßnahmen zur Ver-
meidung von Falschalarmen) gemäß DIN VDE 0833-2 ist nicht zulässig.

Handfeuermelder

Es sind Handfeuermelder des Typ B gemäß EN 54-11 zu verwenden.

Handfeuermelder sind in einer Höhe von 1,40 m (+ 20 cm/- 40 cm) über Oberkante fer-
tiger Fußboden anzubringen. Dies gilt auch bei Unterbringung in Wandhydrantenschrän-
ken.

Das Meldergehäuse muss gut sichtbar sein. Es muss zusätzlich zum Piktogramm „bren-
nendes Haus“ mit „FEUERWEHR“ beschriftet werden, wenn durch den Handfeuermelder 
die Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr ausgelöst wird.

Melder die einen Hausalarm auslösen, sind mit der Aufschrift „HAUSALARM“ zu beschrif-
ten. Diese dürfen eine eventuell vorhandene Übertragungseinrichtung (ÜE) nicht auslö-
sen und am Feuerwehr-Anzeigetableau nicht angezeigt werden.

Linienförmige Rauchmelder

Die Ansteuerung der Übertragungseinrichtung muss in einer Zweimelderabhängigkeit 
Typ B erfolgen.
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Lüftungskanalmelder

Lüftungskanalmelder dürfen die Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr nicht auslösen. 
Eine Anzeige am Feuerwehr-Anzeigetableau ist nicht zulässig.

Melderkennzeichnungen

Alle Melder sind mit der Meldergruppe und der Meldernummer dauerhaft und gut sicht-
bar zu kennzeichnen. Dies gilt auch für Zwischendeckenmelder.

Die Kennzeichnungsschilder der Doppelbodenmelder sind in einer Mindestgröße von 50 
mm im Durchmesser auszuführen.

Bei Zwischendeckenmeldern sind die Kennzeichnungen neben den Revisionsklappen an-
zubringen.

Für die Kennzeichnungen von automatischen Meldern sind folgende Schriftgrößen zu ver-
wenden:

Jeder Handfeuermelder ist mit der Meldergruppe und Meldernummer innerhalb des Mel-
dergehäuses gut lesbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Die Schrift muss mindestens 10 
mm groß sein.

Schwer einsehbare automatische Melder

Melder, die nur mit erhöhtem Aufwand gefunden werden können, müssen mit geeigne-
ten Hilfsmitteln gekennzeichnet werden, wie zum Beispiel mit rot-weißen Kunststoffket-
ten. Dies kann beispielsweise in Lüftungszentralen, an Lüftungskanälen oder Unterzügen 
erforderlich werden.

Selbsttätig schließende Feuerschutzabschlüsse

Automatische und manuelle Melder von Feuerschutzabschlüssen dürfen die Übertra-
gungseinrichtung zur Feuerwehr nicht auslösen. Die Vorgaben des Deutschen Instituts 
für Bautechnik (DiBt) sind zu beachten.
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Raumhöhe Schriftgröße

bis 3 m mindestens 16 mm

bis 6 m mindestens 25 mm

bis 9 m mindestens 40 mm

bis 12 m mindestens 60 mm



Verdeckt installierte automatische Melder

Bei Überwachung von Zwischendecken und Doppelböden ist zu beachten, dass 
• je Raum mindestens eine Revisionsöffnung, in einer Größe im lichten von mindestens 

50 cm x 50 cm vorhanden ist und 
• von der Revisionsöffnung aus der gesamte überwachte Bereich einsehbar ist. Ist 

dies, zum Beispiel auf Grund von Verlegung durch Kabeltrassen oder anderen Bautei-
len, nicht möglich, so sind weitere Revisionsöffnungen in einer Größe im lichten von 
mindestens 50 cm x 50 cm auszuführen.

Doppelbodenplatten, die als Revisionsöffnung dienen, sind gegen vertauschen zu sichern 
und mit der Meldergruppe und der Meldernummer zu kennzeichnen. Die Kennzeich-
nungsschilder sind bündig mit dem Bodenbelag einzulassen.

Wird zum Öffnen von Revisionsöffnungen Werkzeug benötigt, so ist dieses am Anlauf-
punkt der Feuerwehr zu hinterlegen. In den dazugehörigen Laufkarten ist der Hinweis 
auf das mitzunehmende Werkzeug einzutragen. Sollten mehrere Werkzeuge erforderlich 
sein, so sind diese zu nummerieren. Der Hinweis auf das mitzunehmende Werkzeug ist 
in den dazugehörigen Laufkarten einzutragen.

Für die Überprüfung der Zwischendeckenbereiche bis zu einer Höhe von 7m ist eine hö-
henverstellbare Bockleiter vorzuhalten. Der Standort wird bei der Abstimmung der 
Brandmeldeanlage festgelegt.

Sonderlösung für höher liegende Bereiche und/oder Melderbereiche über Treppen und 
Schrägen, sind durch den Fachplaner vorzubereiten und im Rahmen der Planung der 
Brandmeldeanlage vorzustellen.

Der Anhang E ist zu beachten und umzusetzen.
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Sprinkleranlagen

Allgemeines

Jede Sprinklergruppe ist als eigene Meldergruppe in der Brandmelderzentrale zu pro-
grammieren.

Erstreckt sich eine Sprinklergruppe über mehr als 
• eine Etage/Ebene, 
• ein Geschoss, 
• einen Brandabschnitt, 
• einen komplexen Bereich oder 
• Zwischendecken- oder Doppelbodenbereiche

so ist für jeden der Bereiche ein Strömungsmelder oder je eine eigene Alarmventilstation 
auszuführen. Detailabstimmungen sind vorab mit der Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 
37/52 – Brandverhütungsschauen, zu führen.

Der Laufweg vom Anlaufpunkt der Feuerwehr bis zur Sprinklerzentrale ist durchgehend, 
dauerhaft und gut sichtbar mit „SPZ“-Schildern (Ausführung nach DIN 4066) zu kenn-
zeichnen. Es ist der Laufweg auszuschildern, der in der Laufkarte „Weg zur SPZ“ darge-
stellt ist.

Bei mehreren Sprinklerzentralen sind diese eindeutig zu kennzeichnen zum Beispiel SPZ 
1, SPZ 2, SPUZ 1, SPUZ 2. Die Angaben sind in den Laufkarten ebenfalls einzutragen 
und die Beschilderung vor Ort ist entsprechend auszuführen.

Beim Rückstellen der Gebäude Brandmeldeanlage dürfen Meldungen der Sprinkleranlage 
am Feuerwehr-Anzeigetableau nicht weiter angezeigt werden und die Übertragungsein-
richtung darf nicht mehr angesteuert werden.

In der Sprinklerzentrale deutlich sichtbar auszuhängen sind 
• eine Bedienungsanleitung zur Absperrung und Entlastung der Alarmventile und der 

Sprinklerglocken, 
• das Strangschema der Sprinkleranlage inklusive Aufteilung der Alarmventile und der 

Strömungswächter sowie 
• Übersichtspläne der gesprinklerten Bereiche, aus denen die Aufteilung der Strö-

mungswächter und Alarmventile hervorgeht. Für jeden Bereich ist je eine eigne 
Farbe zu verwenden.
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Alarmventile

Jede Alarmventilstation ist zur Kenntlichmachung der ausgelösten Alarmventile mit einer 
roten Blitzleuchte auszustatten.

Die Alarmventilstationen sind mit der Meldergruppe zu kennzeichnen, die bei einer Aus-
lösung am Feuerwehr-Anzeigetableau der Gebäude-Brandmeldeanlage angezeigt wird.

Die LED „Löschanlage ausgelöst“ am Feuerwehr-Bedienfeld der Gebäude-Brandmeldean-
lage muss bei Auslösung einer Alarmventilstation angesteuert werden.

Reihenschaltungen von Alarmventilstationen sind nicht zulässig.

Abschaltung Sprinklerglocken

Sprinklerglocken müssen sich in der Sprinklerzentrale über eine geeignete Bedieneinrich-
tung (Kugelhahn, Absperrschieber oder ähnliches) abschalten lassen.

Abschaltung Sprinklerhupen

Sprinklerhupen müssen sich am Anlaufpunkt der Feuerwehr der Gebäude-Brandmelde-
anlage abschalten lassen. Dies darf aber nicht über das Feuerwehr-Bedienfeld der Ge-
bäude-Brandmeldeanlage erfolgen. 
Dies kann zum Beispiel über ein eigenes Feuerwehr-Bedienfeld, Handfeuermelder oder 
Schlüsseltaster umgesetzt werden.

Laufkarten für Sprinkleranlagen

Je Alarmventilstation und Strömungsmelder sind eigene Laufkarten zu erstellen. 
Diese sind am Anlaufpunkt der Feuerwehr, der Gebäude-Brandmeldeanlage, vorzuhal-
ten.

Folgende Laufkarten sind gemäß Anhang D in zweifacher Ausfertigung zu erstellen: 
• SPZ/SPUZ 

o Die Laufkarte stellt den Weg vom Anlaufpunkt der Feuerwehr bis in die Sprink-
lerzentrale dar. 

• Trockenalarmventilstation 
o Die Laufkarte stellt den Weg vom Anlaufpunkt der Feuerwehr in den dazugehö-

rigen gesprinklerten Bereich dar. 
• Nassalarmventilstation ohne Strömungsmelder 

o Die Laufkarte stellt den Weg vom Anlaufpunkt der Feuerwehr in den dazugehö-
rigen gesprinklerten Bereich dar. 

• Nassalarmventilstation mit Strömungsmeldern 
o Die Laufkarte stellt den Weg vom Anlaufpunkt der Feuerwehr in die dazugehö-

rige Sprinklerzentrale dar.
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• Strömungsmelder 
o Die Laufkarte stellt den Weg vom Anlaufpunkt der Feuerwehr in den dazugehö-

rigen gesprinklerten Bereich dar, der über den jeweiligen Strömungsmelder 
überwacht wird.

Strömungsmelder

Die Signale der Strömungsmelder sind als separate Meldergruppe zu programmieren und 
dürfen die Übertragungseinrichtung alleine nicht auslösen. Eine Anzeige am Feuerwehr-
Anzeigetableau der Gebäude-Brandmeldeanlage ist zwingend erforderlich.

Sprinklergruppen, deren Überwachungsbereich durch Strömungsmelder unterteilt sind, 
müssen so ausgeführt sein, dass alle Bereiche lückenlos durch Strömungsmelder ange-
zeigt werden.

Reihenschaltungen von Strömungswächtern sind nicht zulässig.

Zwischendecken- und Doppelbodensprinklerung

In Einzelfällen kann für diese Bereiche eine weitere Unterteilung in Alarmventilstationen 
oder Strömungswächtern erforderlich werden. Dies ist im Detail mit der Feuerwehr Düs-
seldorf, Sachgebiet 37/52 – Brandverhütungsschauen, abzustimmen.

Die Revisionsöffnungen sind nach Vorgaben für verdeckte automatische Melder auszu-
führen. Der Anhang E ist ebenfalls zu beachten und umzusetzen.

Die Kennzeichnung der Revisionsöffnungen für die verdeckten Sprinklerbereiche sind 
auszuführen: 
• bei Zwischendecken „ZD-Sprinklerung, MG XYZ“ 
• bei Doppelböden „DB-Sprinklerung, MG XYZ“
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Löschanlagen

Akustische Signalgeber

Über das installierte Feuerwehr-Bedienfeld müssen sich die akustischen Signalgeber ab-
schalten lassen.

Pneumatische Hupen von Löschanlagen müssen durch die Feuerwehr über einen Kugel-
hahn abschaltbar sein. Der Kugelhahn muss für die Feuerwehr gut lesbar gekennzeichnet 
werden und ist in den jeweiligen Laufkarten einzutragen.

Bei Verwendung von Absperrorganen in Leitungsanlagen von Hupen sind folgende tech-
nische Spezifikationen zu beachten: 

• Kugelhahn-Absperrung in der pneumatischen Hupenleitung 
o Für die Abschaltung muss in der Hupenleitung ein Kugelhahn installiert werden. 
o Der Kugelhahn ist in der „AUF-Stellung“ einzubauen und zu verplomben. 
o Die Bedienstelle ist deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen. 
o Der Kugelhahn ist mit einem geeigneten Kasten mit der Feuerwehrschließung 

CES Nr. S 12 27 28/1 gemäß Anhang G zu sichern.

• Elektromagnetisches Absperrventil in der Hupenleitung 
o Es sind nur Magnetventile mit Arbeitsstromprinzip einzubauen, die stromlos im-

mer in „AUF-Stellung“ stehen. 
o Eine Betätigung des Ventils darf nur durch einen Schlüsselschalter mit der Feu-

erwehrschließung CES Nr. S 12 27 28/1 gemäß Anhang G möglich sein. 
o Beim Zurücksetzen der Löschzentrale/Brandmelderzentrale über das Feuer-

wehr-Bedienfeld muss das Magnetventil automatisch wieder stromlos sein und 
in die Ausgangsstellung zurücksetzen.

Die Überwachung des Schaltzustandes muss über eine Primärleitung zur Lösch-
zentrale/Brandmelderzentrale mit optischer und akustischer Störmeldung er-
folgen.

Auslöseanzeige am Feuerwehrbedienfeld

Bei Auslösung von Löschanlagen muss die LED „Löschanlage ausgelöst“ im Feuerwehr-
Bedienfeld der Löschanlage und der Gebäude-Brandmeldeanlage angesteuert werden.

Bedienung über die Gebäude-Brandmeldeanlage

Alle ausgelösten Melder der Löschanlage müssen am Feuerwehr-Anzeigetableau der Ge-
bäude-Brandmeldeanlage angezeigt werden. Die Rückstellung und Bedienung muss über 
das Feuerwehr-Bedienfeld der Gebäude-Brandmeldeanlage möglich sein.
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Bedienung über einen eigenen Anlaufpunkt

Sollte die Bedienung über die Gebäude-Brandmeldeanlage nicht möglich sein, so ist ein 
eigenständiger Anlaufpunkt für die Löschanlage einzurichten. Dieser muss über ein Feu-
erwehr-Bedienfeld, ein Feuerwehr-Anzeigetableau, Laufkarten, Feuerwehrplänen, Werk-
zeug für Revisionsöffnungen und bei vorhandenen Zwischendeckenmeldern über Hilfs-
mittel entsprechend Anhang E verfügen.

Laufkarten für Löschanlagen

Bei Löschanlagen, die über die Brandmeldeanlage des Gebäudes bedient werden, sind 
die Laufkarten wie für die Gebäude-Brandmeldeanlage auszuführen.

Bei Löschanlagen, die über einen eigenen Anlaufpunkt verfügen, muss eine Laufkarte 
den Weg vom Anlaufpunkt der Gebäude-Brandmeldeanlage zum Anlaufpunkt der Lösch-
anlage darstellen. Die Laufkarte ist in zweifacher Ausfertigung vorzuhalten.

Am Anlaufpunkt der Löschanlage sind für alle am Feuerwehr-Anzeigetableau der Lösch-
anlage angezeigten Melder die Laufkarten und der dazugehörige Feuerwehrplan zweifach 
zu hinterlegen.

Der Anhang E ist grundsätzlich zu beachten und umzusetzen.

Optische Signaleinrichtungen

Zusätzlich zu den vorgeschriebenen akustischen Signalgebern sind vor Flutungsberei-
chen an jeder Zugangstür optische Signaleinrichtung mit dem Hinweis „Löschgas geflu-
tet“ anzubringen, die Bei Auslösung der Löschanlage automatisch aktiviert werden.

Wandhydranten

Das Betätigen von Wandhydranten darf die Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr nicht 
auslösen.
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Laufkarten und Feuerwehrpläne

Allgemeines

Laufkarten und Feuerwehrpläne sind basierend auf den Vorgaben der DIN 14095 und 
den Richtlinien der Feuerwehr Düsseldorf, gemäß Anhang D, zu erstellen. Sie sind mit 
dem Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz vor 
Fertigstellung abzustimmen.

Alle Pläne sind in elektronischer Form über das Funktionspostfach  
feuerwehrplan@duesseldorf.de einzureichen.
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Laufkarten und Feuerwehrpläne sind am Anlaufpunkt der Feuerwehr in einem verschlos-
senen Behältnis (Anhang G ist umzusetzen). Es ist eine geeignete Planablage (Tisch, 
Klapptisch) vorzuhalten. 
Bei Anordnung des Anlaufpunktes außerhalb eines eigenen Raum, ist darauf zu achten, 
welche Anforderungen an den Bereich gestellt sind. Zum Beispiel Notwendiger Treppen-
raum. Ausführung der Planablage darf nicht brennbar sein.

Feuerwehrlaufkarten

Die Laufkarten stellen den Laufweg vom Anlaufpunkt der Feuerwehr zum ausgelösten 
Melder dar.

Laufkarten sind in der freigegebenen Form und Anzahl, mindestens aber zweifach, am 
Anlaufpunkt der Feuerwehr zu hinterlegen.

Der Betreiber einer Brandmeldeanlage, die auf die Feuerwehr Düsseldorf aufgeschaltet 
ist, ist verpflichtet, die Feuerwehrlaufkarten nach der DIN 14675 und dem Anhang D 
mindestens alle 2 Jahre von einer Sachkundigen Person prüfen und gegebenenfalls fort-
schreiben zu lassen. Die Prüfung ist in geeigneter Form zu dokumentieren.

mailto:feuerwehrplan@duesseldorf.de


Feuerwehrpläne

Der Umfang von Feuerwehrplänen ist mit dem Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Stör-
fallbetriebe und Bevölkerungsschutz abzustimmen. Für ein Objekt mit aufgeschalteter 
Brandmeldeanlage sind mindestens Objekt- und Geschosspläne zu erstellen.

Der Objektplan dient zum Auffinden der baulichen Anlage im Straßennetz der Stadt Düs-
seldorf, dem Zugang zum Gebäude sowie der Infostelle der Feuerwehr. Geschosspläne 
dienen zur raschen Orientierung in einem Objekt und zur Beurteilung der Lage.

Der Betreiber einer Brandmeldeanlage, die auf die Feuerwehr Düsseldorf aufgeschaltet 
ist, ist verpflichtet, die Feuerwehrpläne nach DIN 14095 „Feuerwehrpläne für bauliche 
Anlagen“ mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person prüfen und gegebenen-
falls fortschreiben zu lassen. Die Prüfung ist in geeigneter Form zu dokumentieren.

Für interne Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 sind am Ort der Anzeige mindes-
tens Geschosspläne mit Kennzeichnung der einzelnen Melder/Meldergruppen vorzuhal-
ten, um den Einsatzkräften der Feuerwehr das Auffinden des ausgelösten Bereichs zu er-
möglichen. Wir empfehlen die Erstellung von Feuerwehrlaufkarten.

Planausdrucke von rechnergesteuerten Brandmelder-
zentralen

Die Verwendung von Laufkartendruckern bedürfen der Zustimmung der Feuerwehr Düs-
seldorf, Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz. 
Wurde diese erteilt, so ist dennoch mindestens ein kompletter Satz gedruckter Laufkar-
ten am Anlaufpunkt zu hinterlegen. Gedruckte Laufkarten und elektronische Printdateien 
müssen übereinstimmen und sind mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Per-
son prüfen und gegebenenfalls fortschreiben zu lassen. Die Prüfung ist in geeigneter 
Form zu dokumentieren.

Elektrische Leitungen für Brandmeldean-
lagen

Leitungsverlegung ausgehend von der Brandmelder-
zentrale

Für elektrische Leitungen sind Installationskabel und Leitungen nach DIN VDE 0815 zu 
verwenden. Der Leitungsdurchmesser muss mindestens 0,6 mm² betragen. 
Die Leitungen und Verteilerdosen sind in Rot auszuführen.
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Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt

Die Leitungen müssen ausreichend mechanisch geschützt verlegt und befestigt werden.

Leitungen aller Art von aufzuschaltenden Brandmeldeanlagen müssen auch im Brandfall 
mindestens 30 Minuten voll funktionsfähig bleiben. Anforderungen an technische Ausfüh-
rungen entsprechend MLAR und DIN VDE 0833-2 sind zu beachten. Darüber hinausge-
hend fordert die Feuerwehr Düsseldorf einen Funktionserhalt von mindestens 30 Minuten 
für Leitungen zwischen der Brandmelderzentrale und

• dem Feuerwehrschlüsseldepotadapter, 
• dem Feuerwehrschlüsseldepot Typ -A- (FSD 3), 
• dem Feuerwehr-Bedienfeld, 
• dem Feuerwehr-Anzeigetableau sowie 
• der Übertragungseinrichtung, wenn diese nicht mit im Raum der Brandmelderzent-

rale angeordnet ist.

Zugang zur Brandmeldeanlage und allen 
überwachten Bereichen

Zugang zur Brandmeldeanlage

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf ist im Alarmfall und zur Überprüfung der 
Anlage jederzeit der gewaltfreie Zugang zu allen überwachten Bereichen und den Zu-
und Durchgängen dorthin sicherzustellen und zu gewähren.

Bei allen Objekten mit aufgeschalteten Brandmeldeanlagen ist ein überwachtes Feuer-
wehrschlüsseldepot Typ -A- (FSD 3 mit VdS-Umstellschloss) zu installieren.

Feuerwehrschlüsseldepot Typ A (FSD 3)

Es ist ein Feuerwehrschlüsseldepot aus V2A-Stahl mit Zulassung für ein VdS-Umstell-
schloss zu verwenden.

Einbau und Instandhaltung sind in Übereinstimmung mit der DIN 14675 und VdS 2105 
Richtlinien für mechanische Sicherungseinrichtungen -Schlüsseldepots- vorzunehmen.

Das Feuerwehrschlüsseldepot muss mit einer elektrischen Heizung, circa 5 Watt, ausge-
stattet werden.

Es sind mindestens vier gleichschließende Generalschlüssel eines Schließsystems, inklu-
sive der dazugehörigen Halbzylindern, zu hinterlegen. 
Die genaue Anzahl der zu hinterlegenden Generalschlüsseln sind vor deren Bestellung 
und Installation im Feuerwehrschlüsseldepots mit der Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 
37/52 – Brandverhütungsschauen, abzustimmen.

-Seite 26-
37/5 Prävention Auflage Oktober 2025, Version 1.3



Es ist drauf zu achten, dass die Schlüssellänge (inklusive Schlüsselkopf) der General-
schlüssel für das FSD passend gewählt wird, da sich das FSD sonst nicht mehr schließen 
lässt. 
Die Inbetriebnahme des Feuerwehrschlüsseldepots erfolgt bei Aufschaltabnahme der 
Brandmeldeanlage. Vorausgesetz wird der einvernehmliche Abschluss der Privatrechtli-
che Vereinbarung gemäß Anhang I. Diese muss der Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 
37/52 – Brandverhütungsschauen, vor Inbetriebnahme vollständig ausgefüllt und vom 
Betreiber unterschrieben im Original vorliegen.

Freischaltelement (FSE)

Das Freischaltelement ist grundsätzlich in einer Höhe von 1,80 m +/- 20 cm zu installie-
ren. Bei Ausführung als Feuerwehrschlüsseldepotsäule oder einem Kombiblendrahmen 
sind die höhenvorgaben des Herstellers zu beachten. In Bereichen mit erhöhter Beschä-
digungsgefahr durch Vandalismus, ist das Freischaltelement auf einer Höhe von circa 
3,00 m zu installieren.

Das Freischaltelement ist als eine eigene Meldergruppe an die Brandmeldeanlage anzu-
schließen und zu programmieren. Die Laufkarte für diese Meldergruppe ist am Anlauf-
punkt der Feuerwehr in zweifacher Ausfertigung zu hinterlegen.

Akustische Alarmierungen und Brandfallsteuerungen dürfen durch das Freischaltelement 
nicht ausgelöst werden. Ausnahme sind hier Sperrelemente und Zuhaltevorrichtungen, 
die einen gewaltfreien Zugang verhindern würden.

Der Zugang zum Feuerwehrschlüsseldepot und zum Freischaltelement muss zu jeder 
Zeit frei zugänglich und auf festem Untergrund möglich sein.

Bei einem Feuerwehrschlüsseldepot Typ -A- (FSD 3) ist zusätzlich ein zugelassenes Frei-
schaltelement (Abloy) zu installieren.

Objektschlüssel

Das Objekt muss mit einer Generalschließanlage ausgerüstet werden, um ein zeitnahes 
Eingreifen der Einsatzkräfte zu gewährleisten. Bevorzugt sind mechanische Schließan-
lage einzusetzen.

Bei Ausführung von rein digitalen oder elektronischen Schließanlage, ohne mechanische 
Schließkomponenten im Objekt, ist das Feuerwehrschlüsseldepot mit mindestens vier 
Hilfszylindern auszustatten. Die digitalen oder elektronischen Schließmedien sind mittels 
VdS-Schlüsselplombe an den Schlüsseln der Hilfszylinder zu befestigen.

Bei Verwendung einer mechanischen Schließanlage mit elektronischen oder digitalen 
Schließkomponenten, sind die Transponder mittels VdS-Schlüsselplomben an den me-
chanischen Schlüsseln zu befestigen.

Die Herstellervorgaben der Feuerwehrschlüsseldepots sind zu beachten.
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Digitale und elektronische Schließsysteme

Schließsysteme, deren Zugangsberechtigung mittels Transponder erfolgt, ist im Detail 
frühzeitig mit der Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 37/52 – Brandverhütungsschauen, 
abzustimmen. Verfügt der Transponder über eine Batterie, so ist die Batterie/der Trans-
ponder spätestens alle zwei Jahre zu tauschen, auch wenn Herstellerangaben eine län-
gere Batterielaufzeit ausweisen. Diese Transponder sind in der Schutzart IP 66 auszufüh-
ren.

Schließsystem, die eine Eingabe von PIN-Nummern oder Codes erfordern sowie Codekar-
ten, sind nicht zulässig.

Bei der Auswahl des Schließsystems ist auf die Schlüssellänge und die Einbautiefe im 
Feuerwehrschlüsseldepot zu achten.

Bedienung der Brandmeldeanlage
Bedienungen an der Brandmelderzentrale nach Auslösung der Übertragungseinrichtung 
durch die Betreibenden sind nicht zulässig.

Bedienungen am Feuerwehr-Bedienfeld dürfen ausschließlich durch die Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Düsseldorf erfolgen.

Abschaltungen der Alarmierung oder Brandfallsteuerungen nach Auslösung der Übertra-
gungseinrichtung dürfen ausschließlich von Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf vor-
genommen werden.

Rückstellungen von Brandmeldeanlagen dürfen ausschließlich durch Einsatzkräfte der 
Feuerwehr Düsseldorf getätigt werden.
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Aufschaltabnahme
Bevor die Aufschaltung einer Brandmeldeanlage auf die Leitstelle der Feuerwehr Düssel-
dorf erfolgen kann, sind nachstehende Voraussetzungen in Gänze zu erfüllen (Anhang 
K):

• Vorlagen beim Sachgebiet 37/52 – Brandverhütungsschauen (spätestens 5 Werktage 
vor Aufschaltung) 

o sämtliche Prüfberichte des Sachverständigen nach PrüfVO NRW 
o ein abgeschlossene Instandhaltungs-/Wartungsvertrag in paraphierter Fas-

sung 
o die privatrechtliche Vereinbarung für den Betrieb eines Feuerwehrschlüssel-

depots, gemäß Anhang I 
o das aktuelle Meldergruppenverzeichnis 
o die Benennung einer für die regelmäßige Begehung gemäß DIN VDE 0833 

Teil 1 beauftragten, sachkundigen Person 
o der positive Abnahmebericht, gemäß Anhang H, im Falle vorhandener Ob-

jektfunkversorgungsanlagen durch die Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 
37/321 - Funktechnik

• Vorlagen beim Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölke-
rungsschutz vorliegen (spätestens 10 Werktage vor Aufschaltung) 

o sämtliche Feuerwehrpläne müssen in der finalen und freigegebenen Version 
sowie in vorgegebener Stückzahl 

o Feuerwehrlaufkarten müssen vorgelegt und freigegeben worden sein 
o Benennung von Vertretern des Betreibers, die bei Auslösen der Brandmel-

deanlage von der Feuerwehr Düsseldorf erreicht werden können; die Anga-
ben sind durch den Betreiber dauerhaft aktuell zu halten

Die Aufschaltabnahme erfolgt durch die Feuerwehr Düsseldorf im Beisein von Vertrete-
rinnen und Vertretern 

 der Errichterfirmen von Brandmeldeanlagen und gegebenenfalls Löschanlagen, 
 des Betreibers der Brandmeldeanlage sowie 
 des Konzessionsnehmers, bei Neuaufschaltungen und Änderungen an der Übertra-

gungseinrichtung

Eine Aufschaltung zur Feuerwehr Düsseldorf setzt die volle Betriebsbereitschaft 
der Brandmeldeanlage sowie Ausstattung des Anlaufpunkts für die Feuerwehr 
Düsseldorf voraus. Die Vorgaben der Anschlussbedingungen und die des Brand-
melde- und Alarmierungskonzeptes müssen vollständig umgesetzt sein.

Insofern weitere Nachweise für den Betrieb der Brandmeldeanlage zu erbringen sind, 
können diese als Bestandteil der Aufschaltabnahme erklärt werden. Dies ist beispiels-
weise bei besonderen Auflagen für den Betrieb der BMA oder auf berechtigtes Verlangen 
von Abnahmebeteiligten der Fall. 
Es wird vorausgesetzt und unterstellt, dass die Brandmeldeanlage den in den Anschluss-
bedingungen aufgeführten Regelwerken sowie den Angaben in der Facherrichterbeschei-
nigung entspricht. Die Aufschaltabnahme der Feuerwehr ist keine Bestätigung der fach-
gerechten Installation der Brandmeldeanlage. Die Aufschaltabnahme durch die Feuer-
wehr Düsseldorf bezieht sich ausschließlich auf die in diesen Anschlussbedingungen auf-
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geführten und im Brandmelde- und Alarmierungskonzept beschriebenen besonderen For-
derungen. Die Überprüfung der Anlagen erfolgt stichpunktartig als Sicht- und Funktions-
prüfung des zum Zeitpunkt der Abnahme vorliegenden Zustands.

Anschluss an die Leitstelle der Feuer-
wehr Düsseldorf

Zugelassene Errichter

Übertragungseinrichtung (ÜE) für Brandmeldungen 

Die Stadt Düsseldorf unterhält eine AÜA, an die Übertragungseinrichtungen (ÜE) für 
Brandmeldungen angeschlossen werden können. Der Betrieb der AÜA der Stadt Düssel-
dorf ist der Fa. Siemens als Konzessionär übertragen.

Die Anschaltung einer ÜE an die AÜA erfolgt auf Antrag. Der Antrag ist an den Konzessi-
onsnehmer oder an einen „zugelassenen Errichter mit Neben-Clearingstelle“ zu stellen.

Konzessionsnehmer

Der Konzessionsnehmer errichtet die öffentliche Alarmübertragungsanlage (AÜA), unter-
hält und betreibt diese. Er schließt Teilnehmer an diese AÜA an und betreibt die Haupt-
Clearingstelle (für Stör- und Revisionsmeldungen).

Zugelassene Errichter für Übertragungseinrichtungen (ÜE) und Nebenclearing-
stellen

Zugelassene Errichter können ggf. mit Zwischenschaltung einer Neben-Clearingstelle (für 
Stör- und Revisionsmeldungen) Teilnehmer auf die Haupt-Clearingstelle aufschalten oder 
die Übertragungseinrichtung ÜE installieren und betreiben.

Als zugelassene Errichter kommen Fachbetriebe für Sicherheitstechnik in Betracht, die 
als Errichter für Brandmeldeanlagen nach DIN 14675 – „Brandmeldeanlagen - Aufbau 
und Betrieb“ zertifiziert und von der Stadt Düsseldorf zugelassen sind. 
Soweit Neben-Alarmempfangsstellen zur Aufschaltung eingesetzt werden, müssen diese 
wie auch die Haupt-Clearingstelle georedundant vorhanden und gemäß DIN EN 50518 
als Alarmempfangsstellen zertifiziert sein.

Die Neben-Clearingstelle muss ebenfalls von der Stadt Düsseldorf zugelassen sein.

Die zugelassenen Errichter sind im Anhang der Anschlussbedingungen aufgeführt.
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Varianten der Alarmaufschaltung

Es sind folgende Varianten für die Aufschaltung möglich:

Variante 1: Beauftragung des gesamten Übertragungsweges beim Konzessions-
nehmer:

Der Konzessionsnehmer ist hier für die gesamte Alarmübertragungsanlage vom Objekt 
bis zur Leitstelle zuständig. 
(Hinweis: Es ist ein entsprechender Vertrag für die Aufschaltung mit dem Konzessions-
nehmer zu schließen.)

Variante 2: Beauftragung eines zugelassenen Errichters ohne Neben-Clearing-
stelle: 

Der Konzessionsnehmer ist verantwortlich für die Entgegennahme der Alarme aus der 
Übertragungseinrichtung (ÜE) des zugelassenen Errichters, inklusive dem Übertragungs-
weg vom Objekt bis zur Leitstelle. 
Der zugelassene Errichter ist verantwortlich für den Betrieb der ÜE und die Bereitstellung 
der Alarme aus der Brandmeldeanlage am „Übergabepunkt“ des Konzessionsnehmers. 
(Hinweis: Es ist bei der Variante 2 ein entsprechender Vertrag für die Aufschaltung ab 
dem „Übergabepunkt“ mit dem Konzessionsnehmer zu schließen. Die Bereitstellung und 
der Betrieb der Übertragungseinrichtung und der Anschluss an den „Übergabepunkt“ 
sind beim zugelassenen Errichter zu beauftragen.)

Variante 3: Beauftragung eines zugelassenen Errichters mit Neben-Clearing-
stelle:

Der Konzessionsnehmer ist verantwortlich für die Entgegennahme der Alarme von der 
Neben-Clearingstelle des zugelassenen Errichters, inklusive dem Übertragungsweg von 
der Haupt-Clearingstelle bis in die Leitstelle.

Der zugelassene Errichter mit Neben-Clearingstelle ist für den gesamten Übertragungs-
weg vom Objekt bis zur Neben-Clearingstelle und die Übertragung zur Haupt-Clearing-
stelle des Konzessionsnehmers verantwortlich. 
(Hinweis: Es ist bei der Variante 3 ein entsprechender Vertrag für die Aufschaltung mit 
dem zugelassenen Errichter mit Neben-Clearingstelle zu schließen. Der zugelassene Er-
richter mit Neben-Clearingstelle regelt die Aufschaltung zur Haupt-Clearingstelle des 
Konzessionsnehmers)

Wichtiger Hinweis:

Bei Auswahl der Varianten 2 oder 3 übernimmt der Betreiber des Objektes die Verant-
wortung für die Leistungen, die er beim zugelassenen Errichter zugekauft / gemietet hat.
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Anhang L: Liste der zugelassenen Errichter

Zugelassene Errichter ohne Nebenclearingstelle 

Derzeit sind bei der Stadt Düsseldorf keine zugelassenen Errichter ohne  
Nebenclearingstelle registriert.

Zugelassene Errichter mit Nebenclearingstelle 

Derzeit sind bei der Stadt Düsseldorf keine zugelassenen Errichter mit  
Nebenclearingstelle registriert.

Instandhaltung der Brandmeldeanlage und der Über-
tragungseinrichtung 

Es ist ein Instandhaltungsvertrag mit einer nach DIN 14675 zertifizierten Fachfirma ab-
zuschließen. Name und Kontaktdaten der Instandhaltungsfirma sind an der Brandmel-
derzentrale sowie am Anlaufpunkt der Feuerwehr dauerhaft und gut sichtbar zu hinterle-
gen. Für die Instandhaltung der Übertragungseinrichtung muss die Fachfirma vor der 
Aufschaltung zusätzlich durch die Feuerwehr Düsseldorf zugelassen worden sein.

Die Durchführung vorgeschriebener Wartungs- und Inspektionsintervalle sowie Störmel-
dungen und Abschaltungen sind in einem Betriebsbuch zu dokumentieren. Das Betriebs-
buch ist an der Brandmelderzentrale zu hinterlegen. Es ist auf Verlangen der Feuerwehr 
Düsseldorf vom Betreiber vorzuzeigen.

Bei einer erhöhten Anzahl von Falschalarmen ist die Feuerwehr Düsseldorf ermächtigt, 
die Brandmeldeanlage überprüfen zu lassen. Bei schweren Mängeln behält sich die Feu-
erwehr das Recht vor, die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu informieren und diese von 
der Übertragungseinrichtung zu Lasten des Betreibers zu trennen.

Bauliche und Betriebliche Änderungen

Änderungen an der Brandmeldeanlage müssen der Bauaufsichtsbehörde und der Feuer-
wehr Düsseldorf schriftlich mitgeteilt werden. Davon abhängig behält sich die Feuerwehr 
Düsseldorf vor, weitere Auflagen für den Betrieb der Anlage zu erteilen.
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Pflichten des Betreibers
Der Betreiber hat jeden Besitzerwechsel, Änderung hinsichtlich Namen/Firmierung, Ad-
resse, Telefon sowie Änderung der Schließanlage der Feuerwehr frühzeitig schriftlich mit-
zuteilen.

Der Betreiber hat zu gewährleisten, dass bei Auslösen der Brandmeldeanlage zu jeder 
Tageszeit eine von ihm bevollmächtigte Person der Feuerwehr Düsseldorf zur Verfügung 
steht. Diese hat spätestens 30 Minuten nach erfolgter Auslösung am Objekt einzutreffen. 
Verletzt der Teilnehmer diese Obliegenheit, ist die Feuerwehr Düsseldorf berechtigt, ge-
eignete Kompensationsmaßnahmen, auch auf Kosten des Betreibers, einzuleiten.

Die Terminsetzung zur jährlichen Überprüfung des Feuerwehrschlüsseldepots liegt in der 
alleinigen Verantwortung des Betreibers einer Brandmeldeanlage. Die Feuerwehr Düssel-
dorf behält sich vor, diese Überprüfung bei Bedarf eigenständig zu veranlassen.

Die Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten sind stets auf dem aktuellen Stand zu hal-
ten und mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen Person prüfen und ggf. fort-
schreiben zu lassen. Diese Prüfung ist zu dokumentieren und im Rahmen der wiederkeh-
renden Brandverhütungsschauen vorzulegen.

Kostenersatz und Entgelte

Abnahmegebühren

Die Aufschaltabnahme der Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr Düsseldorf gemäß 
diesen Anschlussbedingungen, sowie alle aufgrund von Mängeln der Brandmeldeanlage 
erforderlichen Wiederholungsabnahmen sind kostenpflichtig und werden dem Betreiber 
in Rechnung gestellt.

Das Entgelt richtet sich nach der jeweils gültigen Fassung der Entgeltordnung für freiwil-
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Landeshauptstadt Düsseldorf.

https://www.duesseldorf.de/stadtrecht/3/37/37-203-2


Ersatzmaßnahmen 

Maßnahmen werden entsprechend der Entgeltsatzung der Stadt Düsseldorf berechnet. 

Die Feuerwehr Düsseldorf behält sich darüber hinaus vor, Ersatzmaßnahmen zur Kom-
pensation technischer Mängel situationsabhängig einzuleiten.

Bei einem Auslösen der Brandmeldeanlage werden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düs-
seldorf grundsätzlich alarmiert, da nicht zweifelsfrei feststeht, ob es sich bei der Auslö-
sung der Brandmeldeanlage um die Folge einer nichtbestimmungsgemäßen Auslösung, 
eines Schadenfeuers oder um eine Instandhaltungsmaßnahme handelt. 
Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten muss der Betreiber beziehungsweise der In-
standhalter vor Ort alle technischen wie auch betrieblich-organisatorische Möglichkeiten 
ausschöpfen, um eine Ansteuerung der Übertragungseinrichtung zur Feuerwehr Düssel-
dorf zu verhindern.

Ist dies nicht möglich, so gelten die oben aufgeführten Vorgaben unter dem Punkt „Fehl-
alarme“

Fehlalarme

Die Kosten, die der Stadt Düsseldorf durch den Einsatz der Feuerwehr aufgrund von 
Fehlalarmen entstehen, werden dem Betreiber der Brandmeldeanlage in Rechnung ge-
stellt. 
Es ist für die Pflicht zum Kostenersatz unerheblich, ob gegebenenfalls Dritte den Alarm 
vorsätzlich oder fahrlässig verursacht haben.

Der Kostenersatz richtet sich nach der jeweils gültigen Fassung der Gebührensatzung für 
Einsätze der Feuerwehr der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Sonstiges
Die Feuerwehr Düsseldorf behält es sich vor, im Einzelfall abweichende Regelungen fest-
zulegen, insofern operativ-taktische Erwägungen oder technische Bedingungen dies er-
fordern.
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Abkürzungsverzeichnis 
AWUG automatisches Wähl- und Ansagegerät 

BMA Brandmeldeanlage 

BMZ Brandmelderzentrale 

DSL Digital Subscriber Line 

ELA/SAA Elektroakustische Anlagen zur Notfallwarnung/Sprachalar-
mierungsanlage 

FAT Feuerwehr-Anzeigetableau 

FBF Feuerwehr-Bedienfeld 

FIZ Feuerwehr-Informationszentrum 

FSD Feuerwehr-Schlüsseldepot 

FSE Freischaltelement 

GPRS General Packet Radio Service 

IP Internet Protocol 

LED Leuchtdiode 

OVA Objektfunkversorgungsanlage 

SPZ Sprinklerzentrale 

SPUZ Sprinklerunterzentrale 

ÜE Übertragungseinrichtung

VdS VdS Schadenverhütung GmbH, Tochtergesellschaft des 
Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft 
(GDV), www.vds.de
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Anhänge

Anhang A: Kostenübernahmeerklärung 

Anhang B: Bestätigung der Fachkompetenz durch den 
Betreiber 

Anhang C: Anerkennung der Anschlussbedingungen 

Anhang D: Informationen zur Erstellung von Feuer-
wehrplänen 

Anhang E: Merkblatt Notwendige Hilfsmittel bei ver-
deckten Meldern 

Anhang F: Merkblatt Feuerwehrbedientableaus für 
Entrauchungsanlagen 

Anhang G: Merkblatt Feuerwehrschließung/FBF-
Schließungen 

Anhang H: Anforderungen an Objektfunkversorgungs-
anlagen für die Feuerwehr Düsseldorf 

Anhang I: Privatrechtliche Vereinbarung 

Anhang J: Ablaufplan zur Abstimmung der Ausfüh-
rung der Brandmeldeanlage 

Anhang K: Ablaufplan zur Erreichung der Aufschaltab-
nahme 

Anhang L: Liste der Zugelassenen Errichter
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per Fax oder E-Mail an: 
BMA: brandmeldeanlagen@duesseldorf.de / 0211-8920299 
Allgemein: vb-feuerwehr@duesseldorf.de / 0211-8920609


Landeshauptstadt Düsseldorf 
Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz 
37/5 – Abteilung Prävention 
Hüttenstr. 68 
40215 Düsseldorf


(Firmenstempel des Auftraggebers)


Kostenübernahmeerklärung 
Auftrag für Beratungsleistung gemäß der Entgeltordnung für freiwillige Hilfeleistungen und 
Leistungen auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr der Landeshauptstadt 
Düsseldorf


Firma: 


Name: 
 


 Straße, Nr.:  
 


  PLZ/Ort:
 


   Tel.: Fax:
 


    E-Mail:
 


 
 
 


 


Hiermit beantrage(n) ich / wir bei der Feuerwehr Düsseldorf, Abt. Prävention für das Objekt in 
Düsseldorf:


(Straße, Hausnummer, Bezeichnung bzw. Projektname)
 


 
 


für den Bauherrn:


(Name) 


 
 


 
 


eine (fern-)mündliche / schriftliche Beratung im vorbeugenden Brandschutz zu folgendem Thema 
durchzuführen:


(Thema der Beratung)


 
  


 


 
 


 
 


Hinweis für den Auftraggeber: 
Für Beratungen in Angelegenheiten des vorbeugenden Brandschutzes wird nach Aufwand (zzgl. 
Vor- und Nachbereitung, ggf. An- und Abfahrt) je angefangener halben Stunde ein Entgelt nach der 
Entgeltordnung für freiwillige Hilfeleistungen und Leistungen auf dem Gebiet des vorbeugenden 
Brandschutzes der Feuerwehr der Landeshauptstadt Düsseldorf (derzeit 94,50 EUR/Std. 
zuzüglich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer) erhoben.


Mit der Unterschrift erklärt der Unterzeichner für sich und als Bevollmächtigter des Eigentümers/ 
Bauherrn - diese als Gesamtschuldner - die Übernahme aller für die Beratung anfallende Kosten, 
gemäß der gültigen Entgeltordnung der Stadt Düsseldorf. Kann ein seitens der Feuerwehr zugesagter 
Termin nicht eingehalten werden, werden die dadurch entstandenen Kosten nicht ersetzt. Der 
Eigentümer / Bauherr oder Leistungsnehmer versichert hiermit, gegenüber der Feuerwehr der 
Landeshauptstadt Düsseldorf keine Schadenersatzforderungen geltend zu machen. Aus der 
Beratungsleistung kann keine endgültige Genehmigungsfähigkeit durch die Genehmigungsbehörde 
abgeleitet werden. Dies bleibt den tatsächlich eingereichten und prüffähigen Unterlagen und/oder 
Feststellungen vor Ort vorbehalten.


, den 
(Ort) (Datum)


 
 


  


  (Unterschrift und ggf. Stempel des Auftraggebers)





		Firma: 

		Name: 

		Straße Nr: 

		PLZOrt: 

		EMail: 

		Straße Hausnummer Bezeichnung bzw Projektname: 

		Name-0: 

		Thema der Beratung: 

		Ort: 

		den: 

		Tel: 

		Fax: 








______________________________________________________


___ __ ______


______________________________________________________


___ __ ______


_______________________ _______________________ 


________________________ ________________________ 


______________________________ ______________________________ 


Bestätigung der Fachkompetenz 
nach DIN 14675 des Fachplaners 


und des Facherrichters 


durch den Betreiber/Bauherrn


Es wird bestätigt, dass der beauftragte Fachplaner sowie die beauftragte Facherrichterfirma 
aktuell über die nach DIN 14675 vorzuweisende Fachkompetenz verfügt und diese gegen-
über der Bauherrschaft beziehungsweise dem Betreiber nachgewiesen hat.


Fachplaner: 


Zertifiziert bis:


Facherrichter:


Zertifiziert bis:


._ .  


._ .


Datum:_ Datum:_


Ort : Ort :


Name und Unterschrift des Bauherrn Name und Unterschrift des Betreibers 
Ggf. Firmenstempel Ggf. Firmenstempel
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_______________________ _______________________ 


________________________ ________________________ 


______________________________ ______________________________ 


Anerkennung der 
Anschlussbedingungen 


der Feuerwehr Düsseldorf 


durch den Betreiber/Bauherrn


Die Anschlussbedingungen der Feuerwehr Düsseldorf wurden zur Kenntnis genommen, aner-
kannt und werden vollumfänglich umgesetzt.


Das Brandmelde- und Alarmierungskonzept wird erstellt und vor dem Abstimmungstermin  
an die Feuerwehr Düsseldorf übersandt.


Abweichungen und Ergänzungen erfordern die schriftliche Zustimmung der Feuerwehr Düs-
seldorf.


Datum:_ Datum:_


Ort : Ort :


Name und Unterschrift des Bauherrn Name und Unterschrift des Betreibers 
Ggf. Firmenstempel Ggf. Firmenstempel
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Informationen zur Erstellung 
von Feuerwehrplänen 
Feuerwehr Düsseldorf


Herausgeber: 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
37/5 -Prävention-
Hüttenstraße 68 
40215 Düsseldorf
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Allgemeines 


Einleitung


Feuerwehrpläne sind Führungsmittel und dienen den Kräften der Feuerwehr zur Einsatzvorberei-
tung sowie im Schadensfall zur raschen Orientierung und Beurteilung der Lage in Ihrem Objekt. 
Ob für eine bauliche und/oder technische Anlage Feuerwehrpläne erforderlich sind, richtet sich 
nach deren Lage, Art, Nutzung und Gefahrenpotential. Da sich die Feuerwehr immer als Betriebs-
fremde in Ihren Anlagen aufhält, müssen unsere Einsatzkräfte durch aktuelle Feuerwehrpläne auf 
bestehende Gefahren und spezifische Objekteigenschaften hingewiesen werden, damit ein siche-
res, schnelles und effizientes Vorgehen möglich wird. Eine Erkundung ohne Feuerwehrpläne wäre 
sehr zeitintensiv und somit eine zeitnahe Umsetzung von notwendigen Rettungs- und Schutzmaß-
nahmen nicht sicher möglich.


Die Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf im Sachgebiet 37/53 – Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe 
und Bevölkerungsschutz legen den Umfang der Gefahrenabwehrplanung individuell für das jewei-
lige Objekt fest und beraten Sie bei der Erstellung Ihrer Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten 
in Fragen der Gestaltung und Darstellung. Die örtliche Genauigkeit kann durch unsere Mitarbeiter 
nur stichprobenartig überprüft werden, hier sind Sie als ortskundige Personen gefordert. Für die 
Inhalte und die Richtigkeit der Pläne ist ausschließlich der Betreiber/Eigentümer des Objektes 
verantwortlich. 
Des Weiteren ist der Betreiber einer baulichen Anlage, welche bei der Feuerwehr Düsseldorf ge-
führt wird, verpflichtet, die Feuerwehrpläne und Laufkarten auf dem neusten Stand zu halten und 
fortzuschreiben. Alle relevanten Änderungen hinsichtlich der Gefahrenabwehr sind der Feuerwehr 
Düsseldorf, Sachgebiet 37/53 – Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz, mitzu-
teilen. Der Betreiber des Objektes hat nach DIN 14095 – Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen die 
Verpflichtung, die Unterlagen für die Feuerwehr mindestens alle 2 Jahre von einer sachkundigen 
Person prüfen und gegebenenfalls fortschreiben zu lassen. Diese Prüfung ist entsprechend zu do-
kumentieren. Nicht aktualisierte Pläne können den Einsatzerfolg der Feuerwehr nachteilig beein-
trächtigen. 
Wir empfehlen Ihnen, ein Fachunternehmen mit der Erstellung der Pläne und Laufkarten zu be-
auftragen, wenn Sie mit der Erstellung von Feuerwehrplänen nicht vertraut sind.


Es ist eine rechtzeitige Kontaktaufnahme zur Feuerwehr erforderlich. Beachten Sie 
bitte, dass die Feuerwehrpläne mit dem zugehörigen schriftlichen Teil, grundsätzlich 
mindestens 10 Werktage vor Nutzungsbeginn oder Aufschaltung einer Brandmeldean-
lage, in der vom zuständigen Sachbearbeiter freigegebener Ausführung, vorliegen müs-
sen.


Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Erklärungen über den Ablauf der Planerstellung und die 
bei der Feuerwehr verwendeten Begriffe, um sich auf die Zusammenarbeit einstellen zu können.


Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.


Zuständigkeit und Kontaktangaben


Anschrift Branddirektion 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Hüttenstraße 68 
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211/38 89 0
Telefax: 0211/37 15 74
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Fachabteilung 
Abteilung 37/5 - Prävention 
Fax: 0211/89 20 60 9 
E-Mail: vb-feuerwehr@duesseldorf.de
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Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten 
Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz 
E-Mail: feuerwehrplan@duesseldorf.de
 


  


Brandmelde-/Löschanlagen und Feuerwehrschlüsseldepots 
Sachgebiet 37/52 - Brandverhütungsschauen 
E-Mail: brandmeldeanlagen@duesseldorf.de
 


  


Objektfunkversorgungsanlagen 
Sachgebiet 37/32 - Funktechnik 
E-Mail: funktechnik.feuerwehr@duesseldorf.de
 
 


 
 


 
 


 
 


  


Ablauf der Planerstellung


Nach der Kontaktaufnahme mit dem Sachgebiet 37/53 – Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und 
Bevölkerungsschutz der Feuerwehr Düsseldorf wird auf Grundlage der Baugenehmigung, des zu-
gehörigen Brandschutzkonzeptes oder des aktuellen Brandverhütungsschauberichtes (diese Un-
terlagen sollten Ihnen bei der Kontaktaufnahme vorliegen) der Umfang und die Ausführung der 
Feuerwehrpläne, durch den zuständigen Sachbearbeiter, festgelegt sowie die Objektnummer mit-
geteilt.


Der Planersteller legt alle erforderlichen Unterlagen 


 Objekt- und Geschosspläne 


 geforderte Detail- und Sonderpläne 


 zusätzliche textliche Erläuterungen nach DIN 14095 


 Feuerwehrlaufkarten 


 Brandmelde- und Alarmierungskonzept 


 Brandfallmatrix mit den feuerwehrtechnischen Brandfallsteuerungen 


zur Abnahme der Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten vor. 
Die Vorlage erfolgt ausschließlich im pdf-Format per Mail. Cloud- und web-Transferdienste können 
in der Regel, aufgrund der Sicherheitsrichtlinien der Stadtverwaltung Düsseldorf, nicht abgerufen 
werden.


Zur Abnahme der Feuerwehrlaufkarten sind bitte mindestens eine Laufkarte zu jedem Meldertyp 
in jedem Geschoss (bei geteilter Geschossdarstellung auf den Meldegeschossen, jeweils eine 
Laufkarte der einzelnen Teilbereiche), alle Laufkarten zu Löschanlagen und Rauchansaugsyste-
men sowie das Meldergruppenverzeichnis und gegebenenfalls das Strangschema der Sprinkleran-
lage vorzulegen. Bei einzelnen Sonderobjekten (z. B. Krankenhäusern) sind alle Laufkarten des 
Objekts zur Abnahme vorzulegen. Der zuständige Sachbearbeiter informiert Sie über diese Not-
wendigkeit. Die Laufkarten stellen keinen Ersatz der Feuerwehrpläne/-einsatzpläne für bauliche 
Anlagen nach DIN 14095 dar. Sie sind ein eigenständiges Informationsmittel für die Einsatzkräfte 
der Feuerwehr im Zusammenhang mit der Brandmeldetechnik des Gebäudes. 
Eine abschließende Beurteilung und Druckfreigabe von Feuerwehrlaufkarten erfolgt erst nach Vor-
lage der zugehörigen Feuerwehrpläne. Gleiches gilt für die Feuerwehrpläne bei Objekten mit 
Brandmeldetechnik hinsichtlich der zugehörigen Feuerwehrlaufkarten. Eine zusätzliche schriftliche 
Bestätigung des Betreibers/Eigentümers zur Übereinstimmung der Feuerwehrpläne und Feuer-
wehrlaufkarten mit den örtlichen Verhältnissen, kann durch den Sachbearbeiter angefordert wer-
den.







  
  
 


  


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


  


   


  


  


  


  


  


  
 
 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


  


Urheberrecht der Pläne


Das Urheberrecht (Copyright) bezüglich der zur Verfügung gestellten Feuerwehrpläne verbleibt 
beim Planersteller bzw. dessen Auftraggeber. Vereinbarungen zwischen Planersteller und Auftrag-
geber bleiben unberührt. Die Feuerwehr Düsseldorf behält sich vor, einsatzrelevante Daten, Sym-
bole, Texte und Zeichen in die ihr zur Verfügung gestellten Pläne einzubringen. Eine Ausgabe der 
Pläne zu Einsatz-, Übungs- und Ausbildungszwecken auf Druckern, Plottern, Bildschirmen oder 
anderen Medien der Feuerwehr Düsseldorf ist zulässig. Bei Überlassung der Pläne erklärt sich der 
Planersteller/Betreiber hiermit einverstanden.


Allgemeine Anforderungen


Alle Pläne für die Feuerwehr sind basierend auf DIN 14095 – Feuerwehrpläne für bauliche Anla-
gen, in Absprache mit dem Sachgebiet 37/53 – Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölke-
rungsschutz zu erstellen.


Weitere normative Verweise:


DIN 14011 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen


DIN 14033 Kurzzeichen für die Feuerwehr


DIN 14034-6 Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen


DIN 14090 Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken


DIN 14096 Brandschutzordnung


DIN 14675 Brandmeldeanlagen – Aufbau und Betrieb


DIN 4844 Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und -zeichen


DGUV 9 Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnungen


Begriffsbestimmungen


Anfahrtsplan (Umgebungsplan nach DIN 14095)


Anfahrtspläne oder Umgebungspläne stellen eine Übersicht der baulichen Anlage im Straßennetz 
der Stadt Düsseldorf oder als Teil von Gewerbe- bzw. Flächenobjekten dar. Der Anfahrtsplan 
dient dem Auffinden des Einzelobjektes bei unübersichtlicher Anfahrt bzw. erheblicher Flächen-
ausdehnung der Liegenschaft. Dieser Plan ersetzt nicht den Objektplan, sondern wird gegebenen-
falls zusätzlich gefordert.


Objektplan (Übersichtsplan nach DIN 14095)


Objektpläne stellen eine Übersicht der baulichen Anlage in ihrer Gesamtheit im Straßennetz der 
Stadt Düsseldorf dar. Der Objektplan dient unter anderem: 


 zum Auffinden der baulichen Anlage und deren Haupt- und Nebenzufahrten 


 zur schnellen Orientierung auf dem Objektgelände 


 zum Auffinden der Zugänge, des Feuerwehrschlüsseldepots, der Infostelle für die Feuerwehr 


 zur Beurteilung der Hauptgefahren und gegebenenfalls deren Wirkung auf die Nachbarschaft 


 zur Information über brandschutztechnische Einrichtungen im Objekt 


 zum Auffinden der Löschwasserentnahme- und Einspeiseeinrichtungen
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Geschosspläne


Geschosspläne sind detaillierte Darstellungen der einzelnen Geschosse mit den Angaben der feu-
erwehrtechnisch relevanten Gegebenheiten vor Ort. Sie dienen zur Beurteilung der Lage im Ob-
jekt.


Sonder-/Detailpläne


Zum besseren Verständnis der baulichen Anlage und/oder bei besonderen Gefahren können wei-
tere Planunterlagen, wie Detailobjekt-/Detailgeschosspläne, Entrauchungspläne, Abwasser-/Ka-
nalnetzpläne, Löschwasserrückhaltepläne, Hydrantenpläne, Nachbarschaftspläne oder Ausbrei-
tungspläne notwendig werden. Diese werden gegebenenfalls zusätzlich gefordert und sind in Ab-
stimmung mit dem Sachbearbeiter des Sachgebietes 37/53 – Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe 
und Bevölkerungsschutz zu erstellen.


Feuerwehrinformationsordner (FIO)


Der Feuerwehr-Informations-Ordner wird in mindestens 2-facher Ausfertigung vom Betreiber am 
Informationspunkt für die Feuerwehr vorgehalten. Er beinhaltet, gegebenenfalls nach Gebäuden 
geordnet, Feuerwehrpläne, Gefahrstoffkurzinformationen, Löschwasserrückhaltepläne, Kanalnetz-
pläne, Mess- und Warnpläne, Lagerlisten, Verzeichnis der Ansprechpartner und Aktualisierungs-
nachweise.


Feuerwehrlaufkarten (FLK)


Feuerwehrlaufkarten dienen zum schnellen Auffinden einer Räumlichkeit innerhalb eines Gebäu-
des/einer Gesamtanlage bei Auslösen eines Melders/einer Meldergruppe der vorhandenen Brand-
meldeanlage.


Anforderungen an Format, Auflage, Ausführung


Ausführung der Infostelle für die Feuerwehr


Alle Pläne und Unterlagen für die Feuerwehr werden im Objekt mindestens zweifach in getrennten 
DIN A3-Ordnern an der Infostelle für die Feuerwehr hinterlegt. Die Infostelle muss für die Ein-
satzkräfte der Feuerwehr jederzeit gewaltfrei zugänglich sein. 
Die Ordner und Ablageschränke der Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten sind mit einem 
großen Symbol „Feuerwehrinfo“ zu kennzeichnen. Alle Planschränke sind mittels Feuerwehrschlie-
ßung (FBF-Schließung 2) zu verschließen. 
In Sonderfällen kann aufgrund baulicher und/oder einsatztaktischer Erfordernisse eine zusätzliche 
Hinterlegung von Feuerwehrplänen direkter Nachbarobjekte erforderlich sein.


Ist baurechtlich kein gewaltfreier Zugang für die Feuerwehr zum Objekt gefordert, ist eine Aufbe-
wahrung der Informations-Unterlagen für die Feuerwehr im Außenbereich erforderlich. Die Posi-
tion des Plankastens muss frei zugänglich und gut auffindbar in Nähe des Feuerwehr-Hauptzu-
gangs liegen. Um die Unterlagen vor Umwelteinflüssen und unbefugtem Zugriff zu schützen, soll-
ten Sie einen Außenplankasten mit umlaufender Dichtung (z. B. einen Elektroschaltschrank, rot 
lackiert oder Edelstahl) verwenden. Im Format 600 x 400 x 200 mm [H x B x T] ist er ausrei-
chend groß um DIN-A3 Ordner aufzunehmen. Verschlossen wird dieser Schrank ebenfalls mit der 
Feuerwehrschließung (FBF-Schließung 2).
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Ein Zylinder der Feuerwehrschließung (FBF-Schließung 2) CES 122728/2 ist erhältlich bei: 
Firma Walter Steinrück GmbH & Co. KG 
Hoffeldstraße 100 in 40235 Düsseldorf 
Tel. 02 11 / 69 05 - 0 
Webshop: http://www.steinrueck.de


Zu diesem Schloss erhält auch der Betreiber einen Schlüssel, um auf die Planunterlagen zugreifen 
bzw. diese nach einer Aktualisierung austauschen zu können.


Abb. 1: Beispiel Außen-Plankasten


Anfahrts-, Objekt- und Geschosspläne


Anfahrts-, Objekt- und Geschosspläne werden im Format DIN A3 erstellt. Bei besonders großen 
baulichen Anlagen kann die Erstellung der Geschosspläne im nach DIN 14095 möglichen Langfor-
mat, mit einer Breite von max. 84,0cm erfolgen. Hierzu ist eine Abstimmung mit dem zuständi-
gen Sachbearbeiter bzw. eine entsprechende Forderung durch den Sachbearbeiter notwendig.


Die Feuerwehr Düsseldorf erhält eine CD mit den zusätzlichen textlichen Erläuterungen nach DIN 
14095 und allen Plänen des Objekts im pdf-Format (Speicherung jeder Seite als separate Datei 
im Querformat). In Sonderfällen kann der Druck der Anfahrts- und Objektpläne gefordert werden, 
Art und Ausführung teilt der zuständige Sachbearbeiter mit.


Zusätzlich werden zwei Sätze aller Pläne sowie der zusätzlichen textlichen Erläuterungen, lami-
niert (alternativ: wasserfest bedruckte Polyesterfolie, weiß, mind. 190 µm) in zwei getrennten, 
schmalen DIN A3-Ordnern an der Infostelle vor Ort hinterlegt. Sind die Geschosspläne für ihr Ob-
jekt im Doppel-DIN A3-Format (Langformat) erstellt worden, sind diese auf DIN A3 zu falten, so-
dass die Geschossangabe rechts oben lesbar bleibt. Die Ordner und der Planschrank sind mit ei-
nem großen Symbol „Feuerwehrinfo“ zu kennzeichnen. Achten Sie bitte beim Austausch von Feu-
erwehrplänen und Laufkarten darauf, evtl. vorhandene alte Planunterlagen sofort zu vernichten 
und diese nicht vor Ort zu belassen, damit Irritationen der Einsatzkräfte im Ereignisfall vermieden 
werden.


Feuerwehrlaufkarten


Die Feuerwehrlaufkarten werden im Format DIN A3, laminiert (alternativ: wasserfest und wisch-
fest bedruckte Polyesterfolie, mind. 190 µm) mit Reiter erstellt. 
Sollte nur ein sehr geringer Teil der Laufkarten überarbeitet werden und die Bestandskarten im 
Format DIN A4 vor Ort vorhanden sein, kann in Absprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter 
ein Druck im DIN A4-Format erfolgen. Die Laufkarten werden mindestens 2-fach an der Infostelle 
hinterlegt. Alle Laufkarten sind an der Infostelle für die Feuerwehr, in einem gegen unbefugten 
Zugriff gesicherten Laufkarten-Depot, vorzuhalten. Das Depot ist mit einem Hinweisschild „Feuer-
wehrlaufkarten“ zu kennzeichnen.
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Layout


In den Kopfzeilen der Feuerwehrpläne sind Name, Bezeichnung oder Nutzung sowie Straße und 
Hausnummer darzustellen. Die Objektnummer wird immer oben rechts dargestellt. Bei Geschoss-
plänen ist anstelle der Objektnummer die Geschossangabe, ebenfalls oben rechts, darzustellen. 
Erstellungsdatum (tagesaktuell) und Planersteller sind als Fußzeile einzufügen. 
In allen Geschossplänen und Laufkarten ist eine Schnittdarstellung des Gebäudes mit Markierung 
des dargestellten Geschosses einzubringen. In Sonderfällen kann eine 3-dimensionale Darstellung 
des Objektes erforderlich sein. 
Alle Geschosspläne und Feuerwehrlaufkarten sind formatfüllend in der gleichen Ausrichtung dar-
zustellen. Ein Nordpfeil ist erforderlich. Die Feuerwehr Düsseldorf bevorzugt eine nördliche Aus-
richtung der Anfahrts- und Objektpläne. Hier ist eine frühzeitige Abstimmung mit dem Sachbear-
beiter möglich. 
Alle Bezeichnungen für Geschosse, Bauteile, Räume, Nutzungen, Treppenräume und Aufzüge 
müssen den vor Ort gewählten bzw. ausgeschilderten Bezeichnungen entsprechen und in allen 
Plänen für die Feuerwehr übereinstimmen. Nutzungen und Raumnummern sind in Geschossplä-
nen und Laufkarten darzustellen. 
Der Schnitt der dargestellten Geschossbereiche ist in 1 Meter über Fußbodenoberkante zu führen, 
Deckenkanten, Stürze oder Unterzüge sind nicht darzustellen. 
Der Hintergrund der Geschosspläne ist nach Möglichkeit grau zu hinterlegen. Die Symbole sind 
bevorzugt außerhalb der Geschossdarstellung zu positionieren (Bezugslinien verwenden). Hin-
weise für die Feuerwehr sind in einer rot umrandeten Textbox nach Anhang A Symbole für Feuer-


wehrpläne Feuerwehr Düsseldorf (Symbol 2.2.18) einzubringen.


Maßstab


Die Darstellung ist an keinen Maßstab gebunden, da ein Vergleich zur Realität durch einen Maß-
stab in Form eines Zahlenstrahls mit Entfernungsmarkierungen 10, 20 oder 50 Meter, erreicht 
wird. Andere Maße sind nach Absprache möglich. Dieser Vergleichsmaßstab ist am linken und am 
unteren Rand darzustellen. Auf die Darstellung von Maßhilfslinien bzw. Katasterlinien/-angaben 
sowie einer Rasterdarstellung ist zu verzichten. 
Die Hinweise zu einem gleichen Maßstab unter dem Punkt Geschosspläne bitte beachten.


Planstand


Der Name bzw. die Firmenbezeichnung des Planerstellers und das jeweils tagesaktuelle Ausgabe-
datum sind auf den Plänen zu vermerken. Dies gilt insbesondere für Wiedervorlagen im Rahmen 
der Planabnahme.


Symbole


Die zu verwendenden Symbole richten sich im Allgemeinen nach den Vorgaben der DIN 14095 
bzw. DIN 14034-6 und DGUV 9. Eine Aufstellung der in Düsseldorf verwendeten Symbole entneh-
men Sie bitte dem Anhang A Symbole für Feuerwehrpläne Feuerwehr Düsseldorf. 
Alle Symbole in den Plänen sind deckend, nicht transparent zu gestalten und in einer Regelgröße 
von 10x10 mm lesbar darzustellen. Abweichungen sind mit dem zuständigen Sachbearbeiter ab-
zustimmen. 
Wenn sinnvoll möglich, können zur besseren Lesbarkeit der Pläne häufig verwendete Symbole 
durch Ersatzsymbole dargestellt werden (z.B. zur Darstellung von Türklassifizierungen etc.). Das 
Ersatzsymbol ist in der Legende mit dem Normsymbol und Text zu erklären. 
Die unterlegten Farben dürfen die Lesbarkeit von Symbolen oder Text nicht beeinträchtigen. 
Farbzuordnungen für Flächen und zulässige Farbcodes für Ersatzsymbole entnehmen Sie bitte 
ebenfalls dem Anhang A Symbole für Feuerwehrpläne Feuerwehr Düsseldorf.
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Strichstärken und Schrifthöhen


Der Verlauf von Brandabschnitten im Objektplan und Brandabschnittsverläufen/Brandwänden in 
Geschossplänen ist durch eine rote Volllinie deutlich hervorzuheben. In der Legende sind Brand-
wände/Komplextrennwände zusätzlich mit dem Brandwand-/Komplextrennwandsymbol zu erklä-
ren. 
Gebäudeabschlusswände sind durch breite Volllinien in schwarz darzustellen, hierbei sind Fenster-
fronten durch eine Doppellinie in gesamt gleicher Strichstärke der Volllinie darzustellen. 
Raumabschließende Trennwände sind in der Hälfte einer Volllinie einzubringen.


Die Schrifthöhe aller Textfelder muss, auch bei Verkleinerungen der Ursprungsgröße zum Druck 
im DIN A 3-Format, mind. 2,5 mm betragen (8 Pt).


Datenträger


Die Feuerwehrpläne werden auf einem Datenträger im pdf-Format benötigt. Hierbei ist eine ge-
ringe Dateigröße anzustreben, wobei die Qualität auf 100dpi herabgesetzt werden kann.


Objektplan: 1234-Objektplan.pdf 


Geschosspläne: 1234-Geschossplan Geschoss.pdf 
oder 1234-Geschossplan Geschoss Freitext.pdf 


Geschoss: UG 02, UG 01, EG, OG 01, ZG, DG 
Freitext: z.B. Gebäudeteil, Bauteil 


Anfahrtsplan: 1234-Anfahrtsplan.pdf 


Sonderpläne: 1234-Sonderplan Freitext.pdf 
Freitext: z.B. Löschwasserrückhalteplan, RWA-Plan 


Textl. Erläuterungen: 1234-Ansprechpartner und Informationen.pdf


Beachten Sie Leerzeichen und Trennstriche. Besonderheiten bitte erfragen


Inhalte im Einzelnen


Objektplan Details


Folgende Punkte sind bei der Erstellung von Objektplänen zu berücksichtigen: 


• Darstellung der brandschutztechnischen Einrichtungen in Textboxen mit Symbol und Wirkbe-
reichen in der Kopfzeile. 


• Darstellung der baulichen Anlage, inkl. Grundriss der Zugangsebene und des Standortes der 
Inforstelle für die Feuerwehr sowie weiterer brandmeldeanlagentechnischer Bedienelemente 
(FBF, FAT, FSE, FSD, BOS) 


• Sollte die Lage der Infostelle und der Weg dorthin, aufgrund der Größe des Objekts, nicht gut 
zu erkennen sein, so ist ein Detailausschnitt „Zugang zur Infostelle“ vergrößert herauszuzie-
hen. Im Hauptplanteil sind mindestens die Brandabschnittsverläufe, Gebäudebauteile und die 
alle Geschosse verbindenden Haupttreppenräume im Grundriss darzustellen. 


 Angabe der Geschossigkeit des Objekts bzw. der einzelnen Bauteile 
(Beispiel für 2 Kellergeschosse, Erdgeschoss, 5 Obergeschosse und 1 Dachgeschoss: -2+EG+5+DG) 


 Bezeichnung der Gebäude- und Anlagenteile, postalisch, ortsüblich, betriebsintern 


 Objekte, die aufgrund ihrer Größe nicht mehr lesbar im Format DIN A3 darstellbar sind, kön-
nen auf Teilobjektpläne aufgeteilt werden, wenn zusätzlich ein Gesamtübersichtsplan erstellt 
wird. Die Bereiche der Teilobjektpläne müssen im Übersichtsplan gekennzeichnet sein.
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 Punkte, Stellen, Bereiche oder Gebäude, die gekennzeichnet werden müssen, aber wegen ihrer 
Größe nicht lesbar darstellbar sind, können mit einem Ersatzsymbol (z.B. einer eingekreisten 
Zahl) versehen werden, deren Erklärung in der Legende aufgeführt wird. Alternativ können Ge-
bäudeteile aus der Zeichnung herausgezogen und vergrößert werden. 


 Angrenzende und benachbarte Gebäude unter Angabe von Hausnummer, Nutzung, max. Ge-
schossigkeit und ggf. der Objektnummer. 


 Durchfahrten, Durchgänge mit Höhen- und Breitenangaben, wenn diese unter 4,00m Höhe 
und/oder unter 3,00m Breite ausfallen. 


 Nicht befahrbare Flächen und Flächen, die aufgrund baulicher Gegebenheiten (z.B. Kellerde-
cken oder der Bodenbeschaffenheit), mit Fahrzeugen der Feuerwehr nicht befahren werden 
dürfen, werden gelb gefüllt dargestellt. 


 Flächen für die Feuerwehr, z.B. Aufstell- und Bewegungsflächen sowie Feuerwehrzufahrten und 
Umfahrungen. 
Befestigte, eindeutig als befahrbar erkennbare Feuerwehrflächen werden grau mit einer dün-
nen grünen Kreuzschraffur dargestellt. Nicht direkt als befahrbar zu erkennende Flächen und 
Sonderfahrwege in grün nach Anhang A Symbole für Feuerwehrpläne Feuerwehr Düsseldorf. 


 Die Hauptzufahrt und/oder der Hauptzugang zum Objekt. Diese sollten, zwecks einer besseren 
Übersicht, nach Möglichkeit am unten bzw. rechts oder links unten im Planbereichs liegen. 
Die Hauptzufahrt ist mittels großem grünen Pfeil zu kennzeichnen. 


 Der Hauptzugang für Einsatzkräfte der Feuerwehr ist mit einem grünen Pfeil, sonstige Zugänge 
und Zufahrten sind mit einem kleinen schwarzen Dreieck darzustellen. 


 Kennzeichnung der alle Ebenen verbindenden Treppenräume mit eindeutiger Bezeichnung und 
Erreichbarkeit der angebundenen Geschosse. Diese sind im Planteil dunkelgrün zu hinterlegen. 


• Feuerwehraufzüge mit Lage der Maschinenräume bzw. Notbedienungseinrichtungen und Num-
merierung oder Bezeichnung, sowie der Erreichbarkeit der Geschosse. 


• Anleiterstellen mit Symbol und Geschossangaben. 


• Löschwassereinspeisungen in Steigleitungen und Löschanlagen mit Angabe der Entnahmebe-
reiche/des Verwendungszwecks (z.B. für T1 / Treppenraum) und der feuerwehrtechnischen Ei-
genschaften (Dimension/Anschlussart). Für die Einspeisung in die Sprinkleranlage ist das Sym-
bol 2.1.3 aus dem Anhang A Symbole für Feuerwehrpläne Feuerwehr Düsseldorf zu verwen-
den. 


• Die Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, Brunnen, Zisternen) mit Angabe der feuerwehr-
technischen Eigenschaften (Nennweite, Anschlussart). 


 Hinweise auf Löschwasserrückhalteeinrichtungen mit den dazugehörenden Bedienstellen. Im 
Einzelfall können gesonderte Pläne erforderlich sein. 


 Elektrische Mittel-/Hochspannungsbereiche (ab 400V) mit Spannungsangabe [V/kV]. 


 Ortsfeste Löschanlagen mit Angaben zur Art und Menge der Löschmittel sowie zur räumlichen 
Lage der Zentrale (z.B. Sprinklerzentrale, Zentrale der Gaslöschanlage) und deren Wirkberei-
che sind zusätzlich in der Kopfzeile als blau (Sprinkler-/Wasser-Löschanlagen) oder gelb (Gas-
löschanlagen) umrandete Textbox darzustellen. 


 Lage von brandschutz- und betriebstechnischen Anlagen (z.B. Rauch- und Wärmeabzugsanla-
gen, Überdruckbelüftungsanlagen) und Angabe der Wirkbereiche, als Textbox mit rotem Rand 
in der Kopfzeile. 


 Objektfunkanlagen mit Angabe der nutzbaren Funkkanäle und -gruppen, als Textbox mit rotem 
Rand in der Kopfzeile. 


 PV-Anlagen mit Symbol 2.2.4 aus dem Anhang A Symbole für Feuerwehrpläne Feuerwehr Düs-


seldorf inkl. Angabe der Lage, der Anzahl der Module, der Gesamt-Leistung und der Lage der 
Trennstelle, als Textbox mit rotem Rand in der Kopfzeile darzustellen. 


 Besondere brandschutztechnische Risiken und Hauptgefahren in Gebäuden gesammelt in einer 
Tabelle Gefahren im Objekt mit DGUV-Symbolen und Angabe der Lage (Geschossangabe), Art 
und max. Menge des Gefahrstoffes in einer Textbox an freier Stelle des Planes. 


 Gefahren außerhalb von Gebäuden sind an der Örtlichkeit im Plan zu kennzeichnen, wenn 
diese nicht in Geschossplänen dargestellt werden.
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 Die im jeweiligen Objektplan verwendeten Symbole (und ausschließlich diese) sind in der Le-
gende zu erklären, eine sinnvolle Ordnung ist anzustreben. Die Legende ist im Plan vorzugs-
weise rechts oder unten anzuordnen.


Geschosspläne Details


Folgende Punkte sind bei der Erstellung von Geschossplänen zu berücksichtigen: 


 Detaillierte Darstellung des Geschosses, einschließlich der Nutzung und evtl. vorhandenen 
Raumnummern. 


 Alle Geschosspläne sind im gleichen Maßstab zu erstellen, Abweichungen von diesem Grund-
satz (z.B. bei großflächigen Tiefgaragen) sind mit dem Sachbearbeiter abzustimmen. 


 Brandabschnittsverläufe in roter Volllinie darstellen. Hierbei sind ausschließlich die Brandwände 
zusätzlich mit dem Brandwandsymbol und die Komplextrennwände mit dem Symbol Komplex-
trennwand zu kennzeichnen.


 Die Rettungswege/notwendige Flure sind hellgrün zu hinterlegen. 


 Treppenräume und deren Laufrichtung mit Nummerierung oder Bezeichnung, sowie der Er-
reichbarkeit der Geschosse. Die Treppenräume sind dunkelgrün zu hinterlegen. 


 Aufzüge und Feuerwehraufzüge mit Lage der Maschinenräume bzw. Notbedienungseinrichtun-
gen und Nummerierung oder Bezeichnung, sowie der Erreichbarkeit der Geschosse. 


 Standort der Informationsstelle für die Feuerwehr sowie weiterer brandmeldeanlagentechni-
scher Bedienelemente (FBF, FAT, FSE und FSD sowie der Bedienstelle für den Gebäudefunk). 


 Lage der Brandmeldezentrale (BMZ) und eventueller Brandmeldeunterzentralen (BMUZ) mit 
eindeutiger Bezeichnung. 


 Brandschutz- und betriebstechnische Anlagen (z.B. Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Über-
druckbelüftungsanlagen). 


 Lage der Bedienstellen von brandschutz- und betriebstechnischen Anlagen (z.B. Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen, Überdruckbelüftungsanlagen, Objektfunkanlagen) und Angabe der 
Wirkbereiche. 


 Löschwassereinspeisungen in Steigleitungen und Löschanlagen mit Angabe der Entnahmebe-
reiche/des Verwendungszwecks (z.B. für T1 / Treppenraum A) und der feuerwehrtechnischen 
Eigenschaften (Dimension/Anschlussart). 
Für die Einspeisung in die Sprinkleranlage ist das Symbol 2.1.3 aus dem Anhang A Symbole für 


Feuerwehrpläne Feuerwehr Düsseldorf zu verwenden. 


 Lage der Löschwasserentnahmestellen aus Steigleitungen. 


 Ortsfeste Löschanlagen mit Angaben zur Art und Menge der Löschmittel sowie zur räumlichen 
Lage der Zentrale (z.B. Sprinklerzentrale, Sprinklerunterzentralen, Zentrale der Gaslöschan-
lage). Alle mit einer automatischen Wasserlöschanlage geschützten Bereiche/Räume (Wirkbe-
reiche) sind transparent blau hinterlegt oder in Absprache blau schraffiert darzustellen. Alle mit 
einer automatischen Gaslöschanlage geschützten Bereiche/Räume (Wirkbereiche) sind trans-
parent schwefelgelb (ocker) hinterlegt oder in Absprache gelb schraffiert darzustellen. Sind 
zwei verschiedene typengleiche Löschanlagen im Objekt vorhanden, ist die einzelne Darstel-
lung mit dem Sachbearbeiter gesondert abzustimmen. 


 Warnhinweise auf Löschmittel, die nicht eingesetzt werden dürfen, aufgrund einer gefährlichen 
Reaktion mit den gelagerten Stoffen/der Anlage oder empfindlicher Anlagentechnik. 


 Hinweise auf Löschwasserrückhalteeinrichtungen mit den dazugehörenden Bedienstellen. Im 
Einzelfall können gesonderte Pläne erforderlich sein. 


 Absperrorgane (Strom (NSHV), Wasser, Gas, Fernwärme, Produkte) mit Angabe des Trenn-
bzw. Wirkbereichs. Unterverteilungen und Unterabsperrorgane sind mit Geschoss- bzw. Be-
reichsangabe darzustellen. 


 Dächer sind mit dem Hinweis „Dachfläche über XY-Geschoss“ sowie der Angabe „begeh-
bar/nicht begehbar“ zu versehen. Hierbei bezieht sich die Begehbarkeit ausschließlich auf die
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statischen Eigenschaften des Daches und nicht auf einen Zugang zum Dach. Die Dächer bitte 
mit einer geeigneten Schraffur/Füllung (z.B. Musterstruktur Treibsand) füllen. 


 Terrassen, Balkone und Innenhöfe, die tiefer als das dargestellte Geschoss liegen, sind mit 
dem Hinweis „Terrasse über XY-Geschoss“ bzw. „Luftraum über Innenhof XY-Geschoss“ zu ver-
sehen und hellgrau zu füllen. 


 Besondere Hinweise auf Gefahrenschwerpunkte und Gefahrstoffe (mit Warnsymbol nach DGUV 
sowie Art und max. Menge). Die Bereiche sind im Geschossplan rot zu hinterlegen. 


 Gefahrengruppe in biologischen oder gentechnischen Labors. 


 Gefahrengruppe bei radioaktiven Stoffen. Benennung des Nuklids, der Aktivität und Form der 
Strahler (offen oder umschlossen/beweglich oder ortsfest). 


 Baustellenbereiche sind zu kennzeichnen (z.B. transparent blass-rot hinterlegen). 


 Elektrische Mittel- und Hochspannungsbereiche, -leitungen und elektrische Betriebsmittel (ab 
400V) sind mit Spannungsangabe [V/kV] darzustellen. 


 Batterieräume/-blöcke mit dem Warnsymbol Batterien und mit einer Angabe zur max. Anzahl 
der Batterieblöcke sowie deren Ladekapazität und Spannung (z.B. 64 Blöcke à 100Ah/12V). 


 Besondere Hinweise (z.B. notwendige Schutzkleidung oder Sonderausrüstung). 


 Hinweise auf schützenswerte Kulturgüter, siehe Anhang D Ergänzende Informationen zu Kul-


turgütern 


 Die im einzelnen Geschossplan verwendeten Symbole (und ausschließlich diese) sind in der Le-
gende zu erklären, eine sinnvolle Ordnung ist anzustreben. Die Legende ist im Plan vorzugs-
weise rechts oder unten anzuordnen. 


 Punkte, Stellen, Bereiche oder Gebäude, die gekennzeichnet werden müssen, aber wegen ihrer 
Größe nicht lesbar darstellbar sind, können mit einem Ersatzsymbol (z.B. einer eingekreisten 
Zahl) versehen werden, deren Erklärung in der Legende aufgeführt wird. 


 Türen mit deren brandschutztechnischer Klassifizierung, Öffnungen in Decken und Wänden. 
Hier ist insbesondere die Verwendung von Ersatzsymbolen zu prüfen. 


 In besonderen Fällen Kennzeichnung der Notausgänge, Notausstiege und Angriffswege, nach 
Absprache mit dem Sachbearbeiter. 


 Die Hinweise der DIN 14095 bezüglich des Inhaltes von Dachaufsichtsplänen sind zu beachten. 


 Die Lage der anliegenden Straßen ist mittels Schriftzug im Geschossplan darzustellen. 


 Es ist ein Geschossplan „Dachaufsicht“ zu erstellen. In diesem sind insbesondere Dachterras-
sen, PV-Anlagen, Klima- und Lüftungstechnikaufbauten, Befahranlagen, Funk-/Sendemasten, 
Sirenen, RWA- Einrichtungen, Lichtkuppel/-bänder und Anschlag-/Sicherungsstellen gegen Ab-
sturz darzustellen.


Feuerwehrlaufkarten Details


Die Feuerwehrlaufkarten (FLK) sind grundsätzlich in Anlehnung an die DIN 14675 (aktueller 
Stand) und nach den Vorgaben dieser Information zu erstellen. Sonderdarstellungen erfolgen in 
Absprache mit der Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 37/53 – Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe 
und Bevölkerungsschutz. 
Laufkarten müssen der angegebenen Örtlichkeit entsprechen und enthalten keine Baumaße. Die 
Nutzung der dargestellten Räume, wie z.B. Archiv, Papierlager, Werkstatt usw., sind anzugeben 
und Raumnummern zur Orientierung darzustellen.


Hinweise auf evtl. erforderliche Hilfsmittel, wie Bodenplattenheber, Leitern oder Sonderschlüssel, 
und deren Ort der Vorhaltung/Lagerung sowie sonstige wichtige Hinweise sind unter Besonderhei-
ten in der Kopfzeile und gegebenenfalls zusätzlicher Textbox auf der Laufkarte darzustellen. Die 
Leitern und/oder weiteren Hilfsmittel sind gegen unbefugten Zugriff gesichert (mit der Feuer-
wehrschließung FBF-Schließung 1), zentral in Nähe der Infostelle, auf dem Laufweg zum Meldebe-
reich oder geschossweise vorzuhalten. Von der Infostelle zum Leiterstandort wird ein Umweg
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über maximal ein Geschoss/ein Halbgeschoss nach unten oder oben akzeptiert, wenn die Leiter 
nicht auf dem Meldegeschoss vorgehalten wird.


Folgende Punkte sind zusätzlich bei der Erstellung von Feuerwehrlaufkarten zu berücksichtigen: 


 Die einseitige Ausführung von Laufkarten mit Meldebereichen im EG ist grundsätzlich gewünscht. 


 In der Kopfzeile der Laufkarte sind Meldergruppennummer, Melderort mit Geschoss- und Raum-
bezeichnung/Raumnummer, Melderart und -anzahl sowie Besonderheiten auf der Vorder- und 
Rückseite darzustellen. Dazugehörende Objektbezeichnung, Erstellungsdatum (tagesaktuell) 
und Planersteller sind als Fußzeile einzufügen. Zusätzlich zur Meldergruppennummer in der Kopf-
zeile, ist diese unten rechts einzufügen. 


 Die FLK sind mit einem Reiter (Meldergruppennummer) auszustatten. Die Reiter der Laufkarten 
für Handfeuermelder, automatischen Melder, RAS-Systeme etc. bitte mit schwarzer Schrift auf 
weißem Grund. Laufkarten zur Sprinklertechnik erhalten einen blau hinterlegten Reiter, solche 
zu Gaslöschanlagen einen schwefelgelb (ocker) hinterlegten Reiter. 


 Die Laufkarten werden üblicherweise über die kurze Seite (wie eine Buchseite) gedreht und der 
Reiter bleibt hierbei oben.


 Alle in der Laufkarte verwendeten Symbole (und ausschließlich diese) sind in der „Legende" zu 
erläutern, diese ist auf der Vorder- und Rückseite jeweils rechts zu platzieren. 


 Der Standort an der Infostelle für die Feuerwehr (Ausgangspunkt) ist ausschließlich auf der Vor-
derseite der Laufkarte durch einen gelben Punkt und das Symbol -Infostelle für die Feuerwehr-
zu kennzeichnen. 


 Es ist eine vereinfachte Gebäudefrontansicht oder ein Schnitt einzubringen, aus dem die Lage 
der Infostelle (gelber Punkt) und die Lage des Meldebereiches hervorgehen. Der Anmarsch-
weg/die Geschosswechsel sind durch eine grüne Pfeillinie zwischen dem gelben Standortpunkt 
und Meldebereich darzustellen. Die Treppenräume sollten im Schnitt erkennbar/benannt sein. 
Die Schnittdarstellung wird auf beiden Laufkartenseiten mit allen genannten Punkten dargestellt. 


 Zur Darstellung der Infostelle für die Feuerwehr sind die Symbole „Information für die Feuer-
wehr“, „FAT“ und „FBF“ zu verwenden. Zusätzliche Informationen (z.B. Gebäudefunkbedien-
stelle, ELA etc.) erfolgen nach Bedarf und in Absprache mit dem Sachbearbeiter. 


 Alle Treppenräume sind grün darzustellen und mit der Treppenraumbezeichnung zu versehen. 


 Bei Vorhandensein eines Feuerwehraufzugs ist, zusätzlich zum Anmarschweg über den Treppen-
raum, ein alternativer Anmarschweg über den Feuerwehraufzug mittels einer unterbrochene 
grüne Linie darzustellen. 


 Die Meldebereiche/überwachten Bereiche der entsprechenden Meldergruppe sind rot umrandet 
im Planteil darzustellen. 


 Der Planausschnitt zur Darstellung des Meldebereichs muss mindestens den betroffenen Brand-
abschnitt bzw. den betroffenen Gebäudeteil umfassen. Abweichungen bzw. Sonderfälle bedürfen 
der Absprache. 


 Die einzelnen Melder im Meldebereich sind durch rote Punkte und Meldernummer auszuführen. 
Das Meldersymbol nach DIN ist in der Kopfzeile im Feld „Melderart“ darzustellen. Hierbei wird 
nur zwischen automatischen Meldern, Linearmeldern und Druckknopfmeldern/Handfeuermel-
dern unterschieden. 


 Der Verlauf von RAS-Systemen und Wärmeleitkabeln ist durch eine rot-gestrichelte Linie darzu-
stellen. Die jeweilige Auswerteeinheit (AE) ist der Zielpunkt des Anrückwegs. Vorhandene Revi-
sionsöffnungen im Meldebereich sind mit roten Punkten darzustellen. 
Der Verlauf von vertikalen RAS-Systemen und Wärmeleitkabeln ist zusätzlich in einer Seitenan-
sicht über alle überwachten Geschosse darzustellen. 


 Für Linearmelder (Lichtschrankenmelder) sind die Sende-, Empfänger- und ggf. Reflektoreinhei-
ten sowie der Verlauf des Infrarot-Lichtstrahls, mittels rot-gestrichelter Linie, darzustellen. Die 
jeweilige Steuereinheit ist der Zielpunkt des Anrückwegs. 


 Der Löschbereich/Überwachungsbereich einer Wasserlöschanlage ist transparent blau hinterlegt 
oder in Absprache blau schraffiert darzustellen. Der Löschbereich/Überwachungsbereich einer
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Gaslöschanlage ist transparent schwefelgelb (ocker) hinterlegt oder in Absprache gelb schraffiert 
darzustellen. Bei Vorhandensein mehrerer Löschanlagen-Zentralen/-Unterzentralen ist auf die 
Laufkarte ein Hinweis auf die jeweils zuständige(n) Löschanlagen-Zentrale(n) einzubringen. 


 Grundsätzlich sind bei Objekten mit Löschanlagen, neben den Laufkarten zu den jeweiligen 
Löschbereichen, auch Laufkarten zur Löschanlagen-Zentrale/-Unterzentrale vorzuhalten. Diese 
Laufkarten liegen im Depot obenauf und sind mit Klartext zu beschriften (z.B. SPZ, CO2-Zent-
rale). 


 Es sind auf allen FLK, zur Orientierung der Einsatzkräfte, die dem Objekt angrenzenden Stra-
ßenbezeichnungen als Schriftzug darzustellen.


Für Feuerwehrlaufkarten von Sprinkleranlagen sind folgende Punkte zu beachten: 


 Meldungen von Alarmventilen ohne nachgeordnete Strömungswächter führen in den Meldebe-
reich. Unter „Melderart“ ist das Sprinkleranlagensymbol und "Sprinkleranlage" sowie die Be-
zeichnung (Nummer) des Alarmventils darzustellen und unter Besonderheiten wird die zugehö-
rige SPZ benannt. 


 Meldungen von Alarmventilen mit nachgeordneten Strömungswächtern führen in die zugehö-
rige SPZ. Unter „Melderart“ ist ein SPZ-Symbol und "Sprinklerzentrale" (mit eindeutiger Be-
nennung bei mehreren SPZ) darzustellen und unter „Besonderheiten“ sind die Meldergruppen 
der nachgeschalteten Strömungswächter zu benennen. 


 Meldungen von Strömungswächtern führen in den Meldebereich, der Strömungswächter wird 
nicht im Plan dargestellt. Unter „Melderart“ ist das Sprinkleranlagensymbol und "Sprinkleran-
lage" darzustellen und unter „Besonderheiten“ wird das zugehörige Alarmventil (NAV oder 
TAV) mit Nummer und die SPZ (ggf. SPZ und SPUZ) benannt. 


 Zusätzlich ist eine separate Laufkarte zu den einzelnen SPZ und SPUZ zu erstellen und mit ei-
nem Reiter SPZ/SPUZ (mit eindeutiger Benennung bei mehreren Zentralen) zu versehen.


Für Laufkarten zu Meldebereichen in Aufzugschächten ist folgende Punkt zu beachten: 


 Zur Kontrolle der Meldungen aus Aufzugschächten ist an der Infostelle das notwendige Werk-
zeug (Dreikant/Schlüssel) zum Öffnen der Fahrschachttüren und des Aufzugmaschinenraumes 
(wenn es sich nicht um die Schließung im Feuerwehrschlüsseldepot handelt) zu hinterlegen 
und auf der Laufkarte auf dieses Werkzeug zu verweisen.


Schlussbemerkungen


Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf im Sach-
gebiet 37/53 – Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz zur Verfügung. Beach-
ten Sie bitte, dass durch Außentermine die telefonische Erreichbarkeit der einzelnen Sachbearbei-
ter nicht durchgehend gegeben ist. Gerne können Sie uns eine Rückrufbitte per Mail senden.


Alle Anfragen an die Feuerwehr Düsseldorf richten Sie bitte, mit der Angabe eines eindeutigen 
Themenfeldes und der postalischen Objektadresse in der Betreffzeile, an das Funktionspostfach 
unseres Sachgebiets. Bau- bzw. Projektbezeichnungen können in der Regel nicht eindeutig zuge-
ordnet werden.


Die Feuerwehr Düsseldorf behält es sich vor, im Einzelfall abweichende Regelungen festzulegen, 
wenn objektspezifisch entsprechende feuerwehrtaktische oder technische Erfordernisse vorliegen.
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Allgemeines


Einleitung


In diesem Merkblatt werden die Anforderungen der Feuerwehr Düsseldorf an notwendige Hilfsmit-
tel für die Feuerwehr bei verdeckten Meldern zusammengefasst und konkretisiert. Verdeckte Mel-
debereiche können u.a. Doppelböden, Zwischendecken, Kabelkanäle oder Aufzugschächte sein. 
Das Merkblatt ist kein Ersatz für geltende gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen. Die Umset-
zung verantwortet der zuständige Fachplaner.


Grundsätzlich sind bei allen Meldebereichen, bei denen Melder nicht gewaltfrei kontrolliert werden 
können, die notwendigen Hilfsmittel an der Infostelle der Feuerwehr verschlossen mittels Feuer-
wehrschließung (FBF-Schließung 1) zu lagern. Leitern für Zwischendeckenmelder dürfen zusätz-
lich auf dem direkten Laufweg zum oder im Meldebereich so gelagert werden, dass sie der Feuer-
wehr immer zur Verfügung stehen. Fehlen Hilfsmittel im Einsatz, werden die Meldebereiche auch 
bei Falschalarmen gegebenenfalls gewaltsam geöffnet (etwa Zwischendecken im gesamten Mel-
debereich entfernt oder Fahrschächte aufgebrochen). Die Verantwortung für die, auch durch Zeit-
verzug, entstandenen oder erhöhten Schäden und Kosten, trägt der Eigentümer/Nutzer. 
Unter Umständen müssen Hilfsmittel auch mehrfach oder in verschiedenen Ausführungen vorge-
halten werden (z. B. bei unterschiedlichen Deckenhöhen, Verschlussausführungen oder Meldebe-
reichen auf verschiedenen Geschossen).


Zuständigkeit und Kontaktangaben


Anschrift Branddirektion 


Feuerwehr und Rettungsdienst 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Hüttenstraße 68 
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211/38 89 0
Telefax: 0211/37 15 74


Fachabteilung 
Abteilung 37/5 - Prävention 
Fax: 0211/89 20 60 9 
E-Mail: vb-feuerwehr@duesseldorf.de
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Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten 
Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz 
E-Mail: feuerwehrplan@duesseldorf.de
 
 


  


Brandmelde-/Löschanlagen und Feuerwehrschlüsseldepots 
Sachgebiet 37/52 - Brandverhütungsschauen 
E-Mail: brandmeldeanlagen@duesseldorf.de
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Allgemeine Anforderungen


Darstellung in Laufkarten


Hinweise auf erforderliche Hilfsmittel, wie Bodenplattenheber, Leitern, Werkzeuge oder Sonder-
schlüssel und deren Ort der Vorhaltung, sowie sonstige Besonderheiten, sind unter „Besonderhei-
ten“ in der Kopfzeile oder ggf. einer zusätzlichen Textbox auf der Laufkarte darzustellen (z.B. Hin-
weis: "Melder in Zwischendecke, Werkzeug und Leiter aus Infostelle mitnehmen"). 
Der Laufweg von der Infostelle zum Meldebereich wird auf Laufkarten, bei welchen die Hilfsmittel 
nicht an der infostelle lagern, über den Lagerort geführt. Beachten Sie die Hinweise in den „Infor-
mationen zur Erstellung von Feuerwehrplänen“ der Feuerwehr Düsseldorf.


Vorhaltung verschiedener Hilfsmittel (z.B. Werkzeug oder Plattenheber)


Bei Vorhaltung verschiedener Hilfsmittel im Objekt sind diese zu nummerieren und auf der Feuer-
wehrlaufkarte auf das benötigte Werkzeug/die benötigten Werkzeuge hinzuweisen (z.B. "Melder 
in Doppelboden, Bodenplattenheber und Werkzeug 3 mitnehmen").


Sicherung der Hilfsmittel


Die Leitern und/oder weitere Hilfsmittel sind gegen unbefugten Zugriff zu sichern (z.B. mittels 
Feuerwehrschließung FBF-Schließung 1). Es ist zu gewährleisten, dass sie jederzeit für die Feuer-
wehr zur Verfügung stehen. Hinweise zur Feuerwehrschließung und Bezugsquelle entnehmen Sie 
dem Merkblatt „Feuerwehrschließungen/FBF-Zylinder“ der Feuerwehr Düsseldorf.


Abb. 1 & 2: Beispiel Sicherung von Hilfsmitteln Abb. 3: Beispiel Leitersicherung


  
  
 


  







Spezielle Anforderungen


Melder in Aufzugschächten


An der Infostelle der Feuerwehr ist das notwendige Werkzeug (Dreikant/Schlüssel) zum Öffnen 
der Fahrschachttüren und des Aufzugmaschinenraumes (wenn es sich nicht um die Schließung im 
Feuerwehrschlüsseldepot handelt) zu hinterlegen und auf den entsprechenden Feuerwehrlaufkar-
ten auf diese zu verweisen.


Melder in Zwischendecken


Beachten Sie bitte, speziell bei abgehängten Decken, dass die Feuerwehr nur Anstellleitern mit-
führt, welche nicht zur Kontrolle von Zwischendecken geeignet sind (die Rahmenprofile der Ab-
hang-Decke würden der Belastung nicht standhalten). Zur Kontrolle dieser Bereiche sind vor Ort 
geeignete Bock- oder Klappleitern (sog. Haushaltsleitern) vorzuhalten. Wahlweise ist auch eine 
Bockleiter mit verschiebbarem Leiter-Oberteil möglich. 
Die Meldebereiche sind so zu planen, dass Leitern nicht auf unebenen Flächen oder Treppen in 
Stellung gebracht werden müssen. An Schrägen o.ä. Orten sind am Fuß der Schräge auf den 
Laufkarten Punkte zu kennzeichnen, von denen aus die gesamte Schräge einzusehen ist.


Die Höhe der Leiter(n) ist so zu wählen, dass eine 1,80m große Person, nach den Vorgaben der 
DGUV, auf der Leiter stehend bis zum Brust-/Schulterbereich in den Zwischendeckenbereich ein-
steigen und ggf. Löschmaßnahmen vortragen kann. Die Angaben und Einschränkungen des jewei-
ligen Leiterherstellers sind bitte zusätzlich zu beachten. Eine allgemeingültige Höhe kann von un-
serer Seite nicht angegeben werden. Sie resultiert aus dem Zusammenhang o.g. Vorgaben, sowie 
der Höhe(n) der Decke(n) im Objekt. Verschiedene Deckenhöhen oder Geschosse/Gebäudeteile 
können die Vorhaltung mehrerer Leitern notwendig machen.


Der Standort ist an der Infostelle der Feuerwehr, auf dem direkten Weg von der Infostelle zum 
Meldebereich oder im genutzten Treppenraum zum Meldebereich (Laufwege nach Laufkarte) max. 
ein Geschoss/Halbgeschoss höher oder tiefer festzulegen. 
Der Standort, sowie die Ausführung der Leiter(n) ist für jeden Meldebereich individuell durch den 
Fachplaner zu prüfen und zu verantworten. Eine schriftliche Ausführungs- oder Standortfreigabe 
wird durch die Feuerwehr nicht erteilt.


Abb. 4 & 5: Beispiel Kontrolle von Meldern in Zwischendeckenbereichen
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Sonderlösungen


Sonderlösungen, z.B. die Kontrollmöglichkeit für besonders hohe Decken ab 7m über Fußboden 
oder von Meldebereichen über Treppen, sind durch den Fachplaner vorzubereiten und vorab im 
Rahmen der Planung der Brandmeldeanlage vorzustellen. 
Grundsätzlich ist zu gewährleisten, dass der gesamte überwachte Meldebereich einsehbar/kon-
trollierbar sein muss.
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Allgemeines 


Einleitung


In diesem Merkblatt werden den abwehrenden Brandschutz betreffende Inhalte rechtlicher und 
technischer Grundlagen sowie interne Regelungen der Feuerwehr Düsseldorf zusammengefasst. 
Das Merkblatt kann als Planungsgrundlage verwendet werden.


Anwendungsbereich


Das Merkblatt legt Grundlagen über Anforderungen an die visuelle Darstellung und die Bedie-
nungseinrichtung für ein Entrauchungstableau fest. Es soll eine Einheitlichkeit in der Bedienung 
für die Einsatzkräfte der Feuerwehr schaffen. Das Bedientableau für Entrauchungsanlagen ersetzt 
nicht die nach Baurecht oder Brandschutzkonzept erforderlichen Handsteuereinrichtungen (Hand-
taster).


Zuständigkeit und Kontaktangaben


Anschrift Branddirektion 


Feuerwehr und Rettungsdienst 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Hüttenstraße 68 
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211/38 89 0
Telefax: 0211/37 15 74


Fachabteilung 
Abteilung 37/5 - Prävention 
Fax: 0211/89 20 60 9 
E-Mail: vb-feuerwehr@duesseldorf.de
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Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten 
Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz 
E-Mail: feuerwehrplan@duesseldorf.de
 
 


  


Brandmelde-/Löschanlagen und Feuerwehrschlüsseldepots 
Sachgebiet 37/52 - Brandverhütungsschauen 
E-Mail: brandmeldeanlagen@duesseldorf.de
 
  







Anforderungen


Anforderungen an Ausführung und Aufstellungsort


 Das Bedientableau für Entrauchungsanlagen ist zusammen mit dem Feuerwehranzeigetableau 
(FAT), dem Feuerwehrbedienfeld (FBF), allen weiteren feuerwehrtechnisch relevante Anzeige-
modulen sowie der Sprechstelle ELA an der Informationsstelle für die Feuerwehr zu installie-
ren. 


 Die Lichtverhältnisse müssen derart sein, dass alle Beschriftungen und optischen Anzeigen 
leicht gesehen und gelesen werden können. 


 Der Empfang des Gebäudefunks bzw. BOS-Funks muss gewährleistet sein und darf nicht von 
Hintergrundgeräuschen beeinträchtigt werden. 


 Das Risiko der Brandentstehung am Aufstellungsort muss niedrig sein, der Aufstellungsort 
muss durch die Brandmeldeanlage überwacht werden. Vor Fertigung des Entrauchungstab-
leaus ist eine Layout-Abnahme der Feuerwehr Düsseldorf, Sachgebiet 37/53 – Feuerwehr-
pläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz einzuholen. 


 Die plangraphischen Darstellungen der Entrauchungsbereiche auf dem Bedientableau sind, 
insbesondere hinsichtlich der Ausrichtung, Grundrissen, Treppentraumkennzeichnung und 
Raum-/Bereichsbezeichnungen, mit dem Feuerwehrplan abzustimmen.


Aufbau der einzelnen Handsteuereinrichtungen


Abb. 1: Muster-Handsteuereinrichtung


Beschreibung der Handsteuereinrichtung


 Kennzeichnung/Benennung des Entrauchungsbereiches über dem Betriebsstellungsschalter 


 Funktionsanzeigen mit Leuchtdioden (LED) in den Farben grün (Anlage betriebsbereit), gelb 
(Störung), rot (Anlage ausgelöst) 


 Größe des Betriebsstellungsschalters ca. 40mm in Breite und Höhe, Schalter mit Rastfunktion 
in der jeweiligen Schalterstellung 


 Funktionsstellungen Automatik (Mitte), Ein bzw. Auf (rechts) und Aus bzw. Zu (links), die 
vorgegebenen Funktionsstellungen sind zwingend einzuhalten 


 Farbliche Darstellung des Entrauchungsbereiches als Hintergrundfarbe 


 Kennzeichnung der Entrauchungsart unter dem Betriebsstellungsschalter
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Entrauchungsbereich


Maschinelle Entrauchung







  
  
 


  


 
 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 
  


Funktionsanzeigen der Handsteuereinrichtungen


Funktionsanzeige grün (betriebsbereit) 


LED An bei: 


 Betriebsbereitschaft 


LED Aus bei: 


 Betätigung eines Reparaturschalters 


 Ausfall der Spannungsversorgung 


 Leitungsunterbrechung (es sei denn, diese bewirkt ein Öffnen/Laufen der Anlage) 


 Störungsanzeige bzw. Funktionsanzeige „an“


Funktionsanzeige gelb (Störung) 


LED An bei: 


 Ausfall der Spannungsversorgung 


 Leitungsunterbrechung 


 Phasenausfall 


 Auslösung des Motorschutzes (bei Weiterbetrieb des Ventilators, Betriebsanzeige leuchtet 
weiter bis zum Wegfall der Betriebsrückmeldung) 


 Fehlender Rückmeldung notwendiger Klappen (Entrauchungs-, Nachström-, Brandschutz-
klappen, etc.) 


 Störung einer natürlichen RWA 


 Ansprechen einer Strömungs- oder Betriebsüberwachung


Funktionsanzeige rot (ausgelöst) 


LED An bei: 


 Automatischer Ansteuerung der Anlage (BMA, Rauchmelder, Handtaster) 


 Manueller Ansteuerung der Anlage (Entrauchungstableau) 


und 


 Positiver (echter) Betriebsrückmeldung über Differenzdruck (nur bei Druckbelüftung oder 
„Kaltentrauchung“ möglich), Stromaufnahme, Leistungsüberwachung oder Strömungs-
wächter; nicht ausreichend ist „Schütz angezogen“ oder „Schalter betätigt“ 


LED Aus bei: 


 Anlage nicht in Betrieb bzw. keine positive Betriebsrückmeldung 


 Manueller Abschaltung der Anlage am Tableau


Freigabe der Handsteuerung


Zum Schutz vor unbefugter Schaltung, ist eine Freischaltung des Entrauchungstableaus mittels 
Feuerwehrschließung (FBF-Schließung 2) vorzusehen. Die Freigabe des Depots ist nach Betäti-
gung des Schlüsselschalters über eine grüne Funktionsanzeige „Handsteuerung aktiv“ anzuzeigen. 
Alternativ kann das Bedientableau hinter einer mittels Feuerwehrschließung (FBF-Schließung 2) 
gesicherten Glastür installiert werden.


Funktionstest


Zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit aller Funktionsanzeigen mit Leuchtdioden ist eine zusätzliche 
Lampenprüfeinrichtung vorzusehen.
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Ausführungsbeispiele Handsteuereinrichtungen


Abb. 2: Handsteuereinrichtung Maschinelle Entrauchungsanlagen und Rauchschutzdruckanlagen 


Abb. 3: Handsteuereinrichtung für natürliche Entrauchung mit CO2-Ansteuerung 


Abb. 4: Handsteuereinrichtung für natürliche Entrauchung mit elektrischer Ansteuerung
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Musteraufbau des Entrauchungstableaus


Abb. 5: Muster-Entrauchungstableau
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Bezugsquelle Feuerwehrschließung


Ein Zylinder der Feuerwehrschließung (FBF-Schließung 2) CES 122728/2 ist erhältlich bei: 
Firma Walter Steinrück GmbH & Co. KG 
Hoffeldstraße 100 in 40235 Düsseldorf 
Tel. 02 11 / 69 05 - 0 
Webshop: http://www.steinrueck.de


Zu diesem Schloss erhält auch der Betreiber einen Schlüssel, sodass Funktionsüberprüfungen 
auch ohne Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt werden können.
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Allgemeines


Einleitung


Bei der FBF1 -Schließung handelt es sich um ein Schließsystem der Feuerwehr Düsseldorf, wel-
ches in drei Schließgruppen (Ausführungen) eingeteilt ist. Nachfolgendes Merkblatt stellt die Ver-
wendung der einzelnen Gruppen vor.


Zuständigkeiten und Kontaktangaben


Anschrift Branddirektion 


Feuerwehr und Rettungsdienst 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Hüttenstraße 68 
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211/38 89 0
Telefax: 0211/37 15 74


Fachabteilung 


Abteilung 37/5 - Prävention 
Fax: 0211/89 20 60 9 
E-Mail: vb-feuerwehr@duesseldorf.de
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Feuerwehrpläne und Feuerwehrlaufkarten, sowie Einbau der FBF-Schließungen „0“ 
Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz 
E-Mail: feuerwehrplan@duesseldorf.de
 


  


Brandmelde-/Löschanlagen und Feuerwehrschlüsseldepots 
Sachgebiet 37/52 - Brandverhütungsschauen 
E-Mail: brandmeldeanlagen@duesseldorf.de
 
 


 
 


 


Bezugsquelle


Fa. Walter Steinrück GmbH & Co. KG 
Hoffeldstraße 100 
40235 Düsseldorf 
Telefon: 02 11 / 69 05 - 0 
Webshop: http://www.steinrueck.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                              1 FBF = Feuerwehr-Bedienfeld







Ausführungen


FBF-Schließung “0"


Für Zugänge, welche für die Feuerwehr bestimmt sind. (z.B. Schließung in Hoftoren, Gartentoren, 
Durchgängen etc.). Sie wird hierbei hauptsächlich in Doppelschließungen oder Schlüsselschaltern für die Feu-
erwehr eingesetzt. Der Schlüssel ist nur bei den Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor-
handen und wird nicht an weitere Personen oder den Betreiber herausgegeben.


Abb. 1: Beispiel Doppelschließung Abb. 2: Schlüsselschalter mit Beschriftung


FBF-Schließung “1"


Ausschließliche Verwendung für Feuerwehr-Bedienfelder (FBF), Feuerwehranzeigetableaus (FAT) 
der Brandmeldetechnik sowie Halterungen von Leitern und Werkzeugen für die Feuerwehr. Der 
Schlüssel ist nicht für Betreiber erhältlich, die in Düsseldorf tätigen zertifizierten Facherrichter für 
Brandmeldeanlagen nach DIN 14675 verfügen aber über diesen (z.B zur regelmäßigen Prüfung 
der Brandmeldeanlage bzw. der Leitern und Werkzeuge). 
Hinweis: Halbzylinder der Schließung können ohne Schlüssel eingebaut werden.


FBF-Schließung “2"


Orte, zu denen auch der Betreiber Zugang erhalten muss, z.B. um Unterlagen für die Feuerwehr 
(Pläne, Meldegruppenkarten, Lagerlisten, etc.) in den Planschränken an der Infostelle zu aktuali-
sieren oder für gesicherte Steckpfosten auf Privatgelände. 
Der Schlüssel der Schließung 2 muss vom Betreiber immer mitbestellt werden.


Hinweis für Schließungen in Steckpfosten oder Durchfahrtshöhenbegrenzungen: 
Beachten Sie, dass die Schließung 2 in Steckpfosten ausschließlich auf Privatgelände (z.B. in Feu-
erwehrzufahrten) verbaut werden darf. Bei Bedarf der Sicherung von Steckpfosten auf öffentli-
chen Verkehrsflächen wenden Sie sich an das Amt für Verkehrsmanagement.


Weiterhin weisen wir darauf hin, dass andere Institutionen (AWISTA, Netzgesellschaft, andere 
Ämter) die Schließung nicht führen und diese nach Einbau ausschließlich durch die Feuerwehr / 
den Rettungsdienst geöffnet werden kann.
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Ablauf bei Montage und Austausch


FBF-Schließung “0"


 Sie bestellen den jeweils erforderlichen Zylinder Schließung „0“ CES 122728-0 bei der ge-
nannten Bezugsquelle, sowie notwendige Hinweisschilder „Feuerwehrzugang“ bzw. „Feuer-
wehrzufahrt“ bei einem Schildermacher ihrer Wahl. 
Fragen zum Genehmigungsverfahren, der Ausführung des Zugangs/der Zufahrt, Beschilde-
rungen, Feuerwehrzufahrten und Stellflächen für die Feuerwehr richten Sie bitte an die Abtei-
lung Prävention unter vb-feuerwehr@duesseldorf.de. 
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 Sie beauftragen einen Schlüsseldienst oder Schlosser ihrer Wahl mit der Montage eines Dop-
peleinsteckschlosses oder Schlüsselschalters (je nach bauaufsichtlich geforderter Zugangs-
möglichkeit). 


 Bei Doppelschließungen markieren Sie den Zylinder der Feuerwehr auf der Stirnseite dauer-
haft mit einem roten Punkt (z.B. mittels rotem Lack). Bei Schlüsselschaltern bringen Sie auf 
der Blende eine Beschriftung (z.B. mittels wasserfesten Etiketten oder Gravur) an. Diese be-
inhaltet den Text „Feuerwehr“, sowie Hinweise auf die Öffnungsrichtung und eine evtl. vor-
handene Öffnungsverzögerung nach der Betätigung des Schalters. Farbe und Schriftgrad sind 
frei wählbar (Lesbarkeit beachten). 


 Nach erfolgtem Umbau vereinbaren sie einen Termin zur Zylindermontage mit einem Mitar-
beiter des Sachgebietes Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz unter 
feuerwehrplan@duesseldorf.de. Vor dem Einbautermin testen Sie die Funktion mit einem von 


  


 


 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


der Bauform gleichen Schließzylinder. Nicht selten müssen noch Anpassungsarbeiten an der 
Anlage vorgenommen werden und machen zum vereinbarten Termin eine Montage vor Ort 
unmöglich. 


 Nach dem Einbau des Schließzylinders erfolgt gegebenenfalls noch eine Objektaufnahme 
durch den Mitarbeiter der Feuerwehr, um das Objekt im Einsatzleitsystem der Feuerwehr ent-
sprechend versorgen zu können. Informationen zu Ansprechpartner, Heiztechnik und brand-
schutztechnischen Besonderheiten müssen hierzu vor Ort vorliegen.


Hinweis 


Die Mitarbeiter des Sachgebiet 37/53 - Feuerwehrpläne, Störfallbetriebe und Bevölkerungsschutz 
stellen nur den Schlüssel zum Selbsteinbau des Schließzylinders der FBF-Schließung „0“ zur Ver-
fügung. Es werden keine handwerklichen Tätigkeiten übernommen. Halten Sie am vereinbarten 
Termin das benötigte Werkzeug bereit oder beauftragen Sie eine geeignete Person.


FBF-Schließung “1"


Zum Einbau bzw. zur Öffnung wenden Sie sich an Ihren zertifizierten Facherrichter für Brandmel-
deanlagen.


FBF-Schließung “2"


Die Zylindermontage in Planablagen und Steckpfosten, sowie Planeinlage oder –austausch in den 
Informationsstellen der Feuerwehr erfolgt durch den Betreiber oder eine von ihm beauftragte Per-
son. Der Schlüssel muss vom Betreiber bei der genannten Bezugsquelle selbst beschafft 


und für späteren Zugriffsbedarf aufbewahrt werden.


Es erfolgt keine Planeinlage/kein Plantausch und kein nachträgliches Öffnen von Steckpfosten 
durch Mitarbeiter der Feuerwehr Düsseldorf.
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ANFORDERUNGEN AN EINE 
OBJEKTFUNKVERSORGUNGSANLAGE 


FÜR DIE 
FEUERWEHR DÜSSELDORF







Anforderungen an eine Objektfunkversorgungsanlage für die Feuerwehr Düsseldorf 
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1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN


Für einen sicheren Feuerwehreinsatz ist eine ständige Funkkommunikation notwendig (vgl. 
Feuerwehr-Dienstvorschrift 7). In Objekten, in denen keine lückenlose, funktionssichere, 
direkte Funkkommunikation möglich ist, werden ortsfeste Objektfunkversorgungen instal-
liert, um die Kommunikation zu ermöglichen.


Die Objektfunkversorgungsanlagen (OVA) ermöglicht den Funkverkehr der Feuerwehr Düs-
seldorf mit für die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) zugelasse-
nen Handfunkgeräten, bei üblicher Trageweise am Körper, innerhalb von Objekten sowohl 
untereinander, als auch von außen nach innen und umgekehrt. Die Reichweite außerhalb 
der Objekte ist mit der Feuerwehr im Rahmen der Konzeptvorstellung abzustimmen.


Diese Richtlinie beschreibt die Anforderungen an OVA nach dem taktischen Funkkonzept der 
Feuerwehr Düsseldorf. Ergänzend hierzu wird auf den aktuellen Leitfaden zur Planung und 
Realisierung von Objektversorgungen (L-OV) der BDBOS sowie die Fachempfehlung des 
Fachausschusses Technik der deutschen Feuerwehren verwiesen. Die OVA ist so auszule-
gen, dass alle Bereiche ohne Beeinträchtigung durch die OVA versorgt werden. Eine Teil-
versorgung einzelner Objektbereiche ist nicht zulässig. Die ortsfeste Funktechnik ist vom 
Bauherren bzw. dem Bevollmächtigten zu beschaffen (geltende bauordnungsrechtliche Vor-
schriften sind zu beachten) und der Feuerwehr Düsseldorf zur Nutzung kostenfrei zu über-
lassen. Notwendige technische Änderungen gehen zu Lasten des Betreibers. Gebühren, die 
von BNetzA oder BDBOS erhoben werden, sind vom Betreiber der OVA zu entrichten.


Der Betreiber der OVA hat der Feuerwehr Düsseldorf jederzeit den Zugang zu der Anlage zu 
gestatten und Gelegenheit zu geben, die Anlage auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. 
Der einwandfreie Betrieb der OVA liegt in alleiniger Verantwortung des Eigentümers.


Sämtliche Informationen und Unterlagen sind im PDF Format zu richten an:


Feuerwehr Düsseldorf 
37/321 Funktechnik 
Hüttenstraße 68 
40215 Düsseldorf


Email: 
funktechnik.feuerwehr@duesseldorf.de
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2 ANFORDERUNGEN AN DIE OBJEKTVERSORGUNG (OV)


2.1 FUNKVERSORGUNGSPEGEL


Für den digitalen Mindestversorgungspegel werden -88 dBm (Kategorie 2, HRT in Gürteltra-
geweise) auf Basis des L-OV gefordert. Eine ausreichende Objektfunkversorgung ist ge-
währleistet, wenn bei einer Ortswahrscheinlichkeit von >96 % der umbauten Gebäudefläche 
der jeweilige Mindestversorgungspegel erreicht wird. Dabei dürfen nicht versorgte Bereiche 
in der Regel eine Fläche von maximal 2 m² nicht überschreiten.


Bei einer TMO-Versorgung mit Netzanbindung sind zusätzliche Anforderungen (z.B. Wech-
selwirkungen zwischen OV und Freifeld) mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste 
NRW (LZPD) abzustimmen.


2.2 NORMEN


Alle Komponenten der OVA müssen den aktuellen geltenden DIN- und VDE-Normen ent-
sprechen. CE-Kennzeichnungen müssen an den funktionalen Einheiten der Systemtechnik 
erkennbar sein und die CE-Konformitätsbescheinigung sind der Systemdokumentation bei-
zulegen.


2.3 AUSFÜHRUNGSFORM DER OVA


Die Feuerwehr Düsseldorf unterscheidet Objektfunkanlagen in zwei Ausführungsformen mit 
jeweils angeschlossenem Antennenverteilnetz:


 Typ 1 
Netzangebundene TMO-Versorgung mit TETRA-BOS


 Typ 2 


2-Kanal DMO 1B Repeatersystem


Im Rahmen der OV-Planungsphase zwischen dem Bauherrn oder dessen Bevollmächtigten 
und der Feuerwehr Düsseldorf erfolgt für das Objekt die Festlegung der Ausführungsform. 
In Absprache mit der Feuerwehr Düsseldorf erfolgt die Kontaktaufnahme des Bauherrn oder 
dessen Bevollmächtigen mit dem Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD) 
zwecks OV-Beantragung „Anzeige zum Aufbau oder Änderung der OVA“ und deren Anlagen 
(siehe L-OV).
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3 TECHNISCHE ANFORDERUNGEN


3.1 TECHNIKRAUM


Der Betreiber der OV hat sicherzustellen, dass der Technikraum 24 Stunden am Tag zu-
gänglich ist. Die Unterbringung der aktiven, funktechnischen Einrichtungen muss in eigenen 
Räumen erfolgen, die feuerbeständige Wände und Decken  
(in F90 DIN 4102-2) sowie mindestens feuerhemmende Türen (in T30 bzw.  
EI2 30-C nach EN1634) aufweisen.


In diesen Räumen können weitere sicherheitstechnische Einrichtungen (wie BMA, Einbruch-
meldeanlagen) untergebracht werden.


Bei einer vorhandenen Brandmeldeanlage sind diese Räume mit zu überwachen und dürfen 
nicht gesprinklert werden.


Besteht auf Grund von Einbauten weiterer technischer Anlagen in diesen Räumen die Ge-
fahr, dass durch Defekte an diesen Anlagen das Umfeld der Funkschränke thermisch beauf-
schlagt werden kann (Brand), so ist der gesamte Funkschrank einschließlich der in diesem 
Bereich vorhandenen Steuerleitungen und Antennenkabel, die zur OVA führen, feuerbestän-
dig (in F90 DIN 4102-2) zu verkleiden bzw. auszulegen.


Weitere Anforderungen zu Zugang und Ausstattung von Technikräumen der OVA sind mit 
dem LZPD und der Feuerwehr Düsseldorf abzustimmen.


3.2 FEUERWEHRGEBÄUDEFUNKBEDIENFELD


Das Feuerwehrgebäudefunkbedienfeld (FGB) ist in der Regel im Feuerwehranzeigetableau 
(FAT) zu installieren. Abweichend hiervon kann eine alternative Standortfestlegung durch 
die Feuerwehr Düsseldorf vorgegeben werden. Es können mehrere FGB zum Einsatz kom-
men. Es sind ausschließlich Feuerwehrgebäudefunkbedienfelder nach DIN 14663 einzuset-
zen. Die verschiedenen Varianten des FBG sind in einer Matrix zusammengestellt und dieser 
Richtlinie beigefügt.


3.3 ANTENNENVERTEILSYSTEM


Bei Montage von Antennen- und Strahlerkabeln innerhalb des Objektes sind diese grund-
sätzlich als Schleife auszubilden, um im Unterbrechungsfall genügend Feldstärke vor Ort 
sicherzustellen. Alternativ ist eine zweiseitige Einspeisung zulässig (Tunnelfunk). Die Anten-
nen- und Strahlerkabel sind in den allgemein zugänglichen Bereichen gegen mechanische 
Beschädigung (Vandalismus) zu schützen. Bei der Montage von Strahlerkabeln ist mindes-
tens jede fünfte Schelle in Metallausführung zu verwenden. Die Montageanleitung des Her-
stellers ist umzusetzen.
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Die Antennen- und Strahlerkabel müssen folgenden Anforderungen entsprechen:


 IEC 60754 –1/ -2 (Rauchgase: halogenfrei, nicht korrosiv)
 IEC 601034 (geringe Rauchentwicklung)
 IEC 60332 –1 (flammwidrig)
 IEC 602332 –3/C (feuerhemmend)


Die verwendeten Antennen- und Strahlerkabel, Koppler und ggf. Antennen müssen entspre-
chend den Anforderungen des TETRA-BOS-Bandes ausgelegt sein.


Grundsätzlich kann das HF-Leitungsnetz so breitbandig ausgelegt sein, dass auch andere 
Dienste über einen separaten Koppler eingekoppelt werden können (Betriebsfunk, Mobilfunk 
o.ä.), sofern dadurch keine Störungen der durch die Feuerwehr genutzten Technik auftre-
ten. Dies darf nur durch eine von der Feuerwehr jederzeit trennbare Einkopplung erfolgen 
(bspw. durch einen Schalter im Nahbereich des FGB, ist abzustimmen mit der Feuerwehr 
Düsseldorf). Die Sende- und Empfangsanlagen der eingekoppelten Systeme sind räumlich 
getrennt von der BOS-Technik vorzuhalten.


Werden Antennen als Alternative zum Strahlerkabel bzw. Kombinationen aus beiden Syste-
men verwendet, so sind diese gegen Brandeinwirkung oder mechanische Zerstörung zu 
schützen. Stichleitungen sind inkl. des Auskoppelgliedes (z. B. Tapper) und ggf. einer ab-
schließenden Antenne entweder komplett in Funktionserhalt E90 zu schützen, oder das OV-
Funkfeld ist über Redundanzplanung so auszulegen, dass bei Ausfall einer Stichleitung (ggf. 
mit Antenne) die Funkversorgung nicht unter die Mindestvorgaben fällt (Nachweis). Bei der 
Installation von Antennen ist die Rückwirkungsfreiheit auf das TMO-Netz zu berücksichtigen.


Die Antennenkabel sind in Form von Schleifen bzw. durch getrennte Einspeiseleitungen, die 
nicht in einem gemeinsamen Raum verlaufen, zu verlegen. Eine einzelne Antenne, die in 
Form eines Stiches eingeschlossen ist, wird nur bei kurzer Leitungslänge (< 20 Meter) und 
gesicherter Kabelführung (Funktionserhaltungsklasse E 90 nach DIN 4102, Teil 12) in be-
sonderen Fällen nach Freigabe durch die Feuerwehr Düsseldorf gestattet.


Abweichungen von dem Schleifenkonzept bzw. der zweiseitigen Einspeisung sind nur dann 
zulässig, wenn das System redundant ausgelegt ist. Dies ist der Fall, wenn zwei oder mehr 
getrennte Systeme so installiert sind, dass bei Ausfall eines Systems durch Kabelbruch o.ä., 
das andere System die Funktion in dem unterversorgten Bereich voll abdecken kann.


Im Feuerwehranfahrtsbereich sind bei Bedarf Außenantennenanlagen so einzurichten und 
zu dimensionieren, dass eine Funkversorgung nur im Nahbereich (die Reichweite ist im Rah-
men der Konzeptvorstellung mit der Feuerwehr Düsseldorf abzusprechen) gegeben ist.


3.4 STROMVERSORGUNG


Die Stromversorgung der gesamten funktechnischen Einrichtungen ist unterbrechungsfrei 
vorzusehen und ist für netzunabhängigen Betrieb aller OVA-Baugruppen für mindestens 12 
Stunden auszulegen. Hierbei muss unterschieden werden zwischen Anlagenteilen, die per-
manent aktiv sind (z. B. TMO-Repeater) und Anlagenteilen, die nur bei Sendertastung aktiv 
sind (z. B. DMO-Repeater). Für die zuletzt genannten Anlagenteile wird von einem Betriebs-
zyklus 20 % Sendertastung und 80 % Bereitschaft ausgegangen.


Gleichzeitiger Betrieb der OVA und Akkuladung sind mit einem Parallel-Ladegerät mit Tie-
fentladeschutz durchzuführen. Die Vollladung der Akkus muss nach maximal 24 Stunden 
abgeschlossen sein.
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Falls nicht anderweitig durch technische Empfehlungen geregelt, sind Störungsmeldungen 
wie Netzausfall, Akku defekt, etc. auf die Sammelstörung der OVA mit aufzuschalten.


3.5 ELEKTRISCHES LEITUNGSNETZ


Für das gesamte Leitungsnetz der Objektversorgungsanlage ist sicherzustellen, dass die 
Richtlinie über die brandschutztechnischen Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsan-
lagen-Richtlinie LAR NRW) eingehalten wird. Gemäß LAR NRW gelten Lichtwellenleiter als 
elektrische Leitungen.


Alle Leitungen sind mit Funktionserhalt E90 zu realisieren. Bei der Versorgung über ein 
zentrales Gesamtsystem dürfen die redundanten Verbindungsleitungen (z.B. Lichtwellenlei-
ter) nicht in der gleichen Kabeltrasse verlegt werden.


Alternativ zum Funktionserhalt E90 können redundante Versorgungsleitungen eingesetzt 
werden.


Die entsprechend dem jeweiligen Funkkonzept notwendigen Kabel sind gemäß den einschlä-
gigen VDE-Bestimmungen zu installieren.


3.6 TYP I – TMO (Netzangebundene TMO-Versorgung mit TETRA-BOS)


Zur Realisierung der Funkversorgung im Objekt wird auf den Leitfaden zur Planung und 
Realisierung von Objektversorgungen (L-OV) 1 für das digitale Sprech- und Datenfunksys-
tem für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in der Bunderepublik 
Deutschland verwiesen.


3.6.1 FEUERWEHRGEBÄUDEFUNKBEDIENFELD (FGB) 


Folgende Funktionen sind im FGB zu realisieren: 


Störmeldeanzeigen:


 Sammelstörung OVA 
 Sammelstörung TMO-Funkanlage


 1 www.bdbos.bund.de  Fachthemen  Objektversorgung
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3.6.2 STÖRMELDUNGEN


3.6.2.1 STÖRUNGSSIGNALISIERUNG AN DER ZENTRALEN SYSTEMTECHNIK DER OVA 


 Sammelstörung OVA 
 Sammelstörung TMO-Funkanlage 
 Sammelstörung für Unteranlagen, sofern vorhanden 
 Störung optisches Verteilsystem, sofern vorhanden


3.6.2.2 STÖRUNGSWEITERLEITUNG 


Störungen der OVA sind in Form einer Sammelstörung zu einer „Ständig besetzten Stelle“ 
zu schalten. Der Betreiber der Anlage muss diese Information unverzüglich per Email an 
folgende Adressen der Feuerwehr Düsseldorf weiterleiten.


 lagedienst.feuerwehr@duesseldorf.de 
  funktechnik.feuerwehr@duesseldorf.de


 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


                                                   


Störungsmeldungen von TETRA-BOS-Basisstationen werden über das Control Center Digi-
talfunk NRW direkt überwacht.


3.6.3 ANBINDEKONZEPT 


Die Anbindung der TMO-Versorgung erfolgt in Abstimmung mit der LZPD auf Grundlage des 
L-OV in der jeweils aktuell gültigen Fassung.


3.6.4 TECHNISCHE PARAMETER 


Die wesentlichen netztechnischen Eigenschaften an eine TMO-Versorgung sind im Leitfaden 
Vorgaben für Planer und Errichter von digitalen TETRA BOS-Objektfunkanlagen2 beschrie-
ben.


 2 www.digitalfunk.niedersachsen.de  Digitalfunk Allgemein  Objektversorgung
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3.7 TYP II – DMO (2-KANAL DMO 1B REPEATERSYSTEM)


Zur Realisierung der Funkversorgung im Objekt wird auf die technischen Realisierungsmög-
lichkeiten des L-OV in der jeweils aktuell gültigen Version verwiesen.


3.7.1 FEUERWEHRGEBÄUDEFUNKBEDIENFELD (FGB) 


Folgende Funktionen sind im FGB zu realisieren:


Ein-/Ausschalten der kompletten OVA 
Störmeldeanzeigen:


 Sammelstörung OVA 
 Sammelstörung DMO 1 
 Sammelstörung DMO 2 
 Störung optisches Verteilsystem, sofern vorhanden


3.7.2 EIN-/AUSSCHALTVERHALTEN 


Ein-/Ausschaltbedingungen gelten für die gesamte OVA


Einschaltbedingungen (Öffnerfunktion):


 FGB mit Feuerwehrschließung CES S122728/1 
 BMA


Ausschaltbedingungen:


 FGB mit sofortigem Ausschalten 
 BMA mit einem Nachlauf von 15 Minuten 
 Automatisches Ausschalten nach 24 Stunden


Im Falle von mehreren Brandabschnitten in einer OVA bestimmt die letzte aktive BMA die 
Ausschaltbedingung.


3.7.3 STÖRMELDUNGEN


3.7.3.1 STÖRUNGSSIGNALISIERUNG AN DER ZENTRALEN SYSTEMTECHNIK DER OVA 


 Sammelstörung OVA 
 Sammelstörung DMO 1 
 Sammelstörung DMO 2 
 Sammelstörung für Unteranlagen, sofern vorhanden 
 Störung optisches Verteilsystem, sofern vorhanden
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3.7.3.2 STÖRUNGSWEITERLEITUNG 


Störungen der OVA sind in Form einer Sammelstörung zu einer „Ständig besetzten Stelle“ 
zu schalten. Der Betreiber der Anlage muss diese Information unverzüglich per Email an 
folgende Adressen der Feuerwehr Düsseldorf weiterleiten.


 lagedienst.feuerwehr@duesseldorf.de 
  funktechnik.feuerwehr@duesseldorf.de


 
 


 
 


 
 


 
 


 


3.7.4 TECHNISCHE PARAMETER 


Zur Konfiguration der DMO-Repeater sind die technischen Parameter, wie OV-Kanal, und 
Zyklus der Bakenaussendung (Presence-Signal) mit der Feuerwehr Düsseldorf abzustim-
men.


Die DMO-Repeater müssen folgende Punkte erfüllen:


 die DMO-Repeater sind in 19“-Technik zu fertigen und in einem verschließbaren 
Schrank zu verbauen 


 Bedien- und Anzeigeelemente müssen von der Frontseite aus gut sicht- und bedien-
bar sein 


 die Funktionsfähigkeit muss bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis 55°C sicher-
gestellt sein 


 nach Aktivierung ist sicherzustellen, dass die jeweiligen DMO-Kanäle immer im ge-
forderten Betriebsmodus arbeiten 


 Unterdrückung der Sendeverriegelung bei Kanalbelegungserkennung (Erkennung 
von Presence-Signalen oder anderen Signalen fremder Funkgeräte) 


 zyklischer Selbsttest


Der Selbsttest hat die Sendeleistung und die Bakenaussendung im inaktiven Betrieb alle 
170 Stunden selbstständig zu prüfen, im aktiven Betrieb dauerhaft. Zudem muss der Selbst-
test über einen Taster manuell zu starten sein.
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4 PLANUNG UND FUNKTIONSPRÜFUNG


Je nach Ausführungsform der OVA werden folgende Funkversorgungen gefordert:


 Typ I 
Netzangebundene TMO-Versorgung mit TETRA-BOS  Vollversorgung


 Typ II 
2-Kanal DMO 1B Repeatersystem  Vollversorgung


Bei wesentlichen An-/Umbauten ist das gesamte Objekt durch eine OVA gemäß dieser Richt-
linie zu versorgen. Dies gilt auch, wenn das ursprüngliche Gebäude bereits über eine OVA 
verfügt.


Bei wesentlichen Nutzungsänderungen von Objekten mit OVA ist die vorhandene Funkan-
lage gemäß dieser Richtlinie umzustellen.


Die rechtliche Umsetzung einer OVA ist verbindlich, wenn dies durch die Aufnahme in die 
Baugenehmigung niedergeschrieben ist.


Grundsätzlich ist bei der Planung und Abnahme der Leitfaden zur Planung und Realisierung 
von Objektversorgung (L-OV)3 in der jeweils aktuellen Version umzusetzen.


Je nach Ausführungsform der Anlage sind spezifische Planungsleistungen für die OVA zu 
erbringen.


4.1 ERGÄNZENDE PLANUNGSLEISTUNGEN TYP I


Netzangebundene TMO-Versorgung mit TETRA-BOS


In der Regel wird die netzangebundene TMO-Versorgung mit TETRA-BOS im Objekt über 
TMO-Repeater oder TMO-Basisstationen realisiert. Bei der Planung sind folgende Funkfeld-
messungen zu erstellen:


 Messung und Dokumentation der verfügbaren TETRA-Zellen mit LAC-Kennung im Au-
ßen- und Inhouse-Bereich des Gebäudes, Kennzeichnung der Flächen, in denen keine 
Außenfeldversorgung besteht. 


 Panoramamessung, Dokumentation nach Vorgabe L-OV.


Die Funknetzplanung muss die Vollversorgung für das 
TMO TETRA-BOS-Netz unter Einbezug des Antennenverteilnetzwerks berücksichtigen.


 3 www.bdbos.bund.de  Fachthemen  Objektversorgung
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4.2 ERGÄNZENDE PLANUNGSLEISTUNGEN TYP II


2-Kanal DMO 1B Repeatersystem


Um gegenseitige Beeinträchtigungen von DMO-1-B-Zweikanal-Anlagen zu vermeiden, muss 
bei der Zusammenschaltung von DMO-1B Repeatern die Koppeldämpfung von mindestens 
60dB für TX-TX und TX-RX-Isolation eingehalten werden.


Die Funknetzplanung muss die Vollversorgung des Objektes unter Einbezug des Antennen-
verteilnetzwerks berücksichtigen.


4.3 DOKUMENTATION


Der Feuerwehr Düsseldorf sind folgende Unterlagen in digitaler Form (.pdf) zusammen mit 
dem Formular "Anzeige zum Aufbau oder Änderung der OVA" der BDBOS und dem Fre-
quenzantrag der Bundesnetzagentur vor der Realisierung einzureichen und durch den Bau-
herrn oder dessen Bevollmächtigten vorzustellen:


 Anschrift des zu versorgenden Objekts mit Koordinaten in WGS-84-Format 
 Anschrift des Objekteigentümers 
 Benennung von Planer und Errichter der OVA 
 Planungsunterlagen des Realisierungsvorschlags 
 Etagenpläne mit Funktechnikstandorten und Kabelwegen 
 Feldstärkemessung im Objekt und Außenbereich 
 Blockschaltbild mit Funktechnikstandorten und Kabelwegen 
 Linkbetrachtung bei netzangebundener TMO-Lösung 
 Linkbetrachtung auch bei reinen DMO-Anlagen 
 Datenblätter der eingesetzten Technik, wie Repeater, Antennen, Kabel usw. 
 EMV-Konformitätszulassung 
 Kontaktdaten der „Ständig besetzen Stelle“ zur Störungsannahme


Änderungen und Abweichungen zwischen Planungs- und Realisierungskonzept sind durch 
den Bauherrn bzw. dessen Bevollmächtigten im Rahmen des Projektverlaufs mit der Feuer-
wehr Düsseldorf abzustimmen und freigeben zu lassen.


4.4 FUNKTIONSPRÜFUNG


Für die netzangebundene TMO-Versorgung mit TETRA-BOS findet eine gesonderte Abnahme 
durch die LZPD NRW statt. Details zum Vorgehen und zur Durchführung der Abnahme sind 
mit der Feuerwehr Düsseldorf abzustimmen.


Des Weiteren erfolgt eine Funkfunktionsprüfung durch die Feuerwehr Düsseldorf, wenn die 
Gestattung der Frequenznutzung der BDBOS im Schritt 5 des Formulars „Anzeige zum Auf-
bau oder Änderung der OVA“ in seiner aktuellen Version, vorliegt.
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Vor der Funkfunktionsprüfung durch die Feuerwehr Düsseldorf sind durch den Bauherrn oder 
dessen Bevollmächtigen folgende Unterlagen bereitzustellen:


 Funkfeldmessdokumentation im Objekt und Außenbereich nach Fertigstellung der 
OVA 


 Protokoll der Sachverständigenabnahme 
 Bestätigung des Sachverständigen, dass die OVA den Anforderungen der FW Düssel-


dorf in der jeweiligen Ausführungsform der OVA entspricht. 
 Bestätigung des Sachverständigen, dass die OVA die Anforderungen an die Objekt-


funkversorgung auf Basis vorgelegter Messprotokolle oder eigener Messungen je 
nach Ausführungsform der OVA erfüllt. Bei netzangebundener TMO-Versorgung be-
trifft dies auch die Berücksichtigung von Handover-Zonen. 


 Kopie des unterzeichneten Wartungsvertrags 
 Kopie der Fachbauleitererklärung 
 Durch den Betreiber der OVA ist an der Außenseite der Infostelle (Planschranktür) 


ein Hinweisschild in Größe A5 (siehe Muster) auf die schaltbaren Kanäle und Gruppen, 
sowie Besonderheiten der OVA anzubringen.


Typ I 


 


 
 


 
 


 


 


                                                                           


Typ II


Ein Muster kann über die Funktechnik der Feuerwehr Düsseldorf angefordert werden.


4.4.1 DURCHFÜHRUNG DER FUNKFUNKTIONSPRÜFUNG 


Bei der Funkfunktionsprüfung der Objektfunkanalage durch die Feuerwehr werden unter 
anderem folgende Maßnahmen für die verbaute Anlagentechnik durchgeführt:


 Sichtung und funktionale Kontrolle der Anlagentechnik 
 Redundanzprüfung, z. B. durch einseitiges Auftrennen des Antennenverteil-netz-


werks am Koppelfeld 
 Stichprobenartige Überprüfung der Versorgungsgüte 
 Stichprobenartige Kapazitätstest durch gleichzeitige Belegung aller Kommunikations-


wege 
 Überprüfung der Sprachqualität durch Gesprächsverbindungen 
 Stichprobenartige Prüfung der Störmeldungen


Kriterium für die erfolgreiche, funktionale Abnahme ist der funktionssichere Betrieb der OVA 
im Objekt und Außenbereich. Erst nach erfolgreichem Abschluss sämtlicher Teilabnahmen 
kann die Inbetriebsetzung der OVA in Absprache mit der Feuerwehr Düsseldorf erfolgen.
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5 WIEDERKEHRENDE PRÜFUNG


5.1 WARTUNG DER OVA


Die Wartung der Anlage ist jährlich von einer sachkundigen Person oder der beauftragten 
Fachfirma zu wiederholen. Über jede Prüfung ist ein Prüfbericht zu fertigen und mindestens 
10 Jahre aufzubewahren. Eine Kopie der jährlichen Prüfung ist der Funktechnik der Feuer-
wehr Düsseldorf in elektronischer Form als PDF-Datei zu übersenden. 
Der Wartungsvertrag muss mindestens folgende Punkte beinhalten:


 Funkfunktionsprüfung der OVA in allen Bereichen 
 Sichtprüfung der Anlage und der gesamten Kabel- und Antennentechnik 
 Prüfung der Spannungsversorgung und Akkukapazität 
 Prüfung der Sende-/Einspeiseleistungen 
 Stichprobenhafte Überprüfung der Funkversorgungsgüte inkl. Messprotokoll 
 Frequenznachführungen 
 Software Update


5.2 STÖRUNGEN


Festgestellte Mängel oder Störungen der OVA sind der Funktechnik der Feuerwehr Düssel-
dorf unverzüglich in elektronischer Form als PDF-Datei mitzuteilen. Der Betreiber der Anlage 
muss diese Information unverzüglich per Email an folgende Adressen der Feuerwehr Düs-
seldorf weiterleiten.


 lagedienst.feuerwehr@duesseldorf.de 
  funktechnik.feuerwehr@duesseldorf.de


 


 


Die Mängel- und Störungsbeseitigung hat grundsätzlich innerhalb von 2-3 Werktagen zu 
erfolgen. Bei Überschreitung der Frist ist die Zustimmung der Feuerwehr Düsseldorf erfor-
derlich.
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6 EINZUREICHENDE DOKUMENTE


6.1 ZUR FUNKKONZEPTVORSTELLUNG


Eine Terminierung kann erst nach Eingang und Sichtung folgender Unterlagen erfolgen.


 Blockschaltbild mit Funktechnikstandorten und Kabelwegen 
 Aktuelle Etagenpläne mit Funktechnikstandorten und Kabelwege 
 Datenblätter der einzusetzenden Technik wie Repeater, Antennen, Kabel usw. 
 EMV-Konformitätsbestätigung 
 Erfordernismessung im Objekt und Außenbereich mit Feldstärkeangaben 
 Anzeige zum Aufbau oder Änderung der OVA (Punkt 1)


6.2 FUNKTIONSPRÜFUNG


Eine Terminierung kann erst nach Eingang und Sichtung folgender Unterlagen erfolgen.


 aktualisiertes Blockschaltbild mit Funktechnikstandorten und Kabelwegen 
 Fachbauleitererklärung 
 Aktuelle Etagenpläne mit Funktechnikstandorten und Kabelwege 
 Funkfeldmessdokumentation im Objekt und Außenbereich nach Fertigstellung 
 Kopie des Wartungsvertrages mit den unter Punkt 5 angegebenen Wartungspunkten 
 Protokoll der Sachverständigenabnahme, dass die OVA den Anforderungen der FW 


Düsseldorf in der jeweiligen Ausführungsform der OVA entspricht, sowie die Bestäti-
gung, dass die OVA die Anforderungen an die Objektfunkversorgung auf Basis vor-
gelegter Messprotokolle oder eigener Messungen je nach Ausführungsform der OVA, 
erfüllt.
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7 KOSTENERSATZ UND ENTGELTE


Beratungsleistungen, Konzeptvorstellungen, Funkfunktionsprüfung sowie nötige Wiederho-


lungsprüfungen sind kostenpflichtig und werden dem Betreiber in Rechnung gestellt. Das 


Entgelt richtet sich nach der jeweils gültigen Fassung der Entgeltordnung für freiwillige Hil-


feleistungen, für Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes, Brandsicherheitswachen und 


Feuerwehrschlüsselkästen der Feuerwehr der Landeshauptstadt Düsseldorf.


Entgeltordnung 
https://www.duesseldorf.de/stadtrecht/3/37/37-203.html
 


 
Anlage 2 zur Entgeltordnung 
https://www.duesseldorf.de/stadtrecht/3/37/37-203-2.html
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 8 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS


BDBOS 


 


 


                                                                           


Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit  
Sicherheitsaufgaben 


BMA Brandmeldeanlage 


BNetzA Bundesnetzagentur 


BOS Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben 


DMO Direkt Mode Operation 


EMV Elektromagnetische Verträglichkeit 


FAT Feuerwehranzeigetableau


FGB


FwDV


Feuerwehrgebäudefunkbedienfeld


Feuerwehrdienstvorschrift


LAR Leitungsanlagen Richtlinie 


L-OV Leitfaden zur Planung und Realisierung von Objektversorgungen 


LZPD Landesamt für Zentralpolizeitechnische Dienste 


OV Objektfunkversorgung 


OVA Objektfunk Versorgungs Anlage 


TETRA Terrestrial Trunked Radio 


TMO Trunked Mode Operation
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9 ZITIERTE VORSCHRIFTEN


www.bdbos.bund.de 
 
 
 


 
 


 
 
 


BDBOS Leitfaden zur Planung und  
Realisierung von 
Objektversorgungen (L-OV)


www.digitalfunk.niedersachen.de 


                                                 


 
 


 
 


Vorgaben für Planer und Errichter von 
digitalen TETRA BOS-Objektfunkanlagen


www.lfs-bw.de 
 


 


 


 


Landesfeuerwehrschule 
Baden-Württemberg








Privatrechtliche Vereinbarung


über eine freiwillige Leistung der Feuerwehr betreffend Einbau und Betrieb eines 
Feuerwehrschlüsseldepots (FSD) und seine Unterhaltung gegen privatrechtliches Entgelt.


Objekt:


Zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt 37-Feuerwehr
und Rettungsdienst, Hüttenstraße 68, 40215 Düsseldorf.


Anschrift des Betreibers (kein Postfach)


und


Abweichende Rechnungsanschrift (kein Postfach oder E-Mailadresse)


nachstehend Betreiber genannt, wird folgende Vereinbarung getroffen:


1. Der Betreiber will der Feuerwehr im Einsatzfall den Zugang zu seinem Betriebsgelände
bzw. -gebäude ermöglichen und baut zu diesem Zweck, um eine gewaltsame Öffnung zu 
vermeiden, an geeigneter Stelle ein Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) ein, dessen 
Ausführung die Feuerwehr bestimmt. Die folgenden Ausführungsformen stehen zur Wahl 
und können auch kombiniert verwendet werden.


Es wird installiert Es ist installiert


FSD Typ A, mit Zulassung des VdS (Verband der Sachversicherer) für erhöhte 
Sicherheitsanforderungen. Dieses FSD ist nur in Objekten mit automatischer 
Brandmeldeanlage einsetzbar. Das FSD Typ A ist mit einem VdS-anerkannten 
Freischaltelement zur Meldeauslösung zu kombinieren.


FSD Typ B, ohne VdS-Zulassung, für Objekte mit geringem Sicherheitsbedürfnis und 
solche ohne automatische Brandmeldeanlage.


1 von 4







2. Der Einbau des FSD Typ A ist an die Voraussetzung gebunden, dass ein Sabotagealarm
an den Polizei-Notruf oder über ein Telefonwähl- und Ansagegerät an ein ständig 
besetztes Bewachungsunternehmen oder eine Serviceleitstelle angeschlossen wird.


3. Der Betreiber erkennt an, dass die Feuerwehr für die Beschaffenheit und den Einbau des
FSD sowie für alle hieraus entstehenden mittelbaren und unmittelbaren Sachschäden 
(Einbruch, Diebstahl usw.) nicht haftet, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
seitens der Feuerwehr vorliegt.


4. Der Vertrag beginnt mit der Inbetriebnahme des FSD und läuft auf unbestimmte Zeit.


5. Der Einbau des FSD, ggf. des erforderlichen Adapters und des Freischaltelementes, ist
vom Betreiber auf seine Kosten nach den Einbauvorschriften, an der mit der Feuerwehr 
vereinbarten Stelle, unter Berücksichtigung der erforderlichen elektrischen Anschlüsse, 
zu veranlassen.


6. Der Betreiber versichert keinen Schlüssel zu der Originalschließung des FSD zu besitzen
und nichts zu unternehmen, um sich oder Dritte in den Besitz dieses Schlüssels zu 
bringen.


7. Die Feuerwehr verpflichtet sich nur eine begrenzte Anzahl von Schlüsseln, einem kleinen
Kreis von Schlüsselträgern zugänglich zu machen. Die Schlüsselträger verwenden die 
Schlüssel zu den FSD und die in diesem deponierten Objektschlüssel nur im Einsatzfall 
und nur nach pflichtgemäßen Ermessen bei unabweisbarer Notwendigkeit. Eine Pflicht 
zum Gebrauch der deponierten Schlüssel besteht für die Feuerwehr nicht. Die haftet 
deshalb auch nicht für Sachschäden, die durch gewaltsames Eindringen in das Objekt 
entstehen, wenn das FSD im Alarmfall die Objektschlüssel durch eine technische Störung, 
sowie bei Fehlalarm oder bei einer Feuermeldung durch Dritte nicht freigibt und soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens der Feuerwehr vorliegt.


8. Die Feuerwehr haftet nicht für Diebstahl, Verlust oder sonstiges Abhandenkommen von
Schlüsseln, sowohl FSD-Schlüssel als auch in den FSD deponierten Objektschlüsseln, 
sowie für missbräuchliche Nutzung eines FSD und daraus entstehende mittelbare und 
unmittelbare Sachschäden, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens der 
Feuerwehr vorliegt. Die persönlichen Haftungsansprüche des Betreibers gegen einen 
Schlüsselträger der Feuerwehr bei vorsätzlichen Missbrauch bleiben von dieser 
Vereinbarung unberührt.


9. Die im FSD zu deponierenden Objektschlüssel werden bei der Abnahme der FSD-Anlage
von einem Schlüsselträger der Feuerwehr in Gegenwart eines Beauftragten des 
Betreibers in das FSD eingelegt; gleichzeitig wird die Schließung des Schlosses auf die 
Feuerwehrschließung umgestellt. Über Art, Zahl und Verwendungsbereich der Schlüssel 
wird ein Protokoll gefertigt und von allen Beteiligten unterzeichnet. Feuerwehr und 
Betreiber erhalten je ein Exemplar. Das Protokoll wird als Anlage 1 Vertragsbestandteil. 
Bei späteren Änderungen wird in gleicher Weise verfahren.
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10. Das FSD Typ A und deren Anlagenteile müssen vierteljährlich durch die für das Objekt
zuständige Wartungsfirma nach DIN VDE 14675/A2 geprüft und mindestens einmal 
jährlich gewartet werden. Die Wartungsarbeiten müssen im Beisein eines sachkundigen 
Beauftragten des Betreibers und der Feuerwehr als Schlüsselträger erfolgen. Ein Termin 
mit der Feuerwehr ist frühzeitig abzusprechen.


11. Die Funktion "Entriegeln des FSD" beim Typ A muss bei den vierteljährlichen
Inspektionen der Brandmeldeanlage von der für das Objekt zuständigen Wartungsfirma 
geprüft werden. Bei Störungen der elektrischen Funktion des FSD, des 
Freischaltelementes und des dazugehörigen Adapters ist ebenfalls die Wartungsfirma 
zuständig, wobei ggf. ein Schlüsselträger der Feuerwehr hinzuzuziehen ist, um das FSD 
zu öffnen.


12. Der Betreiber trägt alle aus der Einrichtung, Unterhaltung und Änderung entstehenden
Kosten. Dies gilt auch für Änderungen, die auf Veranlassung der Feuerwehr aus 
technischen oder einsatztaktischen Gründen erforderlich werden.


13. Der Betreiber stellt der Feuerwehr die zur Annahme und Bearbeitung der Alarme
erforderlichen Pläne und Unterlagen unentgeltlich zur Verfügung. Form und Größe der 
Pläne sind mit der Feuerwehr abzusprechen.


14. Der Betreiber hat das Recht, sich in angemessenen Zeitabständen nach Terminabsprache
mit der Feuerwehr von dem Vorhandensein der Schlüssel zu überzeugen. Die 
bedarfsgerechte Aktualisierung der Objektschlüssel liegt in der Verantwortung des 
Objektbetreibers.


15. Die Feuerwehr fordert für die sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Dienstleistungen
ein Entgelt, welches sich nach der Entgeltordnung für freiwillige Hilfeleistungen des 
vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr der Landeshauptstadt Düsseldorf richtet 
und beträgt derzeit


11,80 EUR/Monat (=141,60/Jahr)


zuzüglich gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer
Die Entgeltordnung regelt ebenso die Zahlungspflicht und Zahlungsfälligkeit. Derzeit 
entsteht die Zahlungspflicht jährlich und wird einen Monat nach Zugang der Rechnung 
fällig. Die Feuerwehr ist berechtigt, das Jahresentgelt sowie die Zahlungsmodalitäten der 
wirtschaftlichen Entwicklung anzupassen, ohne, dass es einer Änderung dieser 
Vereinbarung bedarf.


16. Diese Vereinbarung ist von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von drei Monaten
zum Quartalsschluss ohne Angaben von Gründen ordentlich kündbar. Das Recht auf eine 
außerordentliche Kündigung aus wichtigen Grund bleibt davon unberührt. Ein wichtiger 
Grund liegt vor allem dann vor, wenn der Betreiber seinen Betrieb aufgegeben hat oder 
an einen anderen Standort verlagert hat. Nach Ablauf der Kündigungsfrist werden die 
deponierten Objektschlüssel dem Betreiber gegen Quittung übergeben und das
FSD-Schloß auf eine neutrale Schließung umgestellt.
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17. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Mündliche
Nebenabreden haben keine Gültigkeit.


18. Erfüllungsort und Gerichtsstand für diese Vereinbarung ist Düsseldorf.


19. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, ist nicht die gesamte
Vereinbarung unwirksam, sondern die unwirksame Bestimmung ist durch eine dem 
ganzen Zusammenhang und gewollten Sinn dieser Vereinbarung entsprechende 
Bestimmung zu ersetzen, sofern sie nicht ersatzlos entfallen kann.


20. Der Betreiber wünscht folgende Rücksendung der Vereinbarung.


Das Original soll per Mail an unten stehende Mailadresse zurückgesandt 
werden:


E-Mail:


Das Original ist auf dem postalischen Weg zurückzusenden.


Für die Feuerwehr: Für den Betreiber:


Düsseldorf, den ___.___.______ ___________, den ___.___.______


__________________________ _____________________________
Stempel und Unterschrift Firmenstempel und Unterschrift
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		Objektadresse: 

		Anschrift des Betreibers: 

		Abweichende Rechnungsanschrift: 

		Es wird installiert: Off

		Es ist installiert: Off

		FSD Typ A: Off

		FSD Typ B: Off

		Original per Mail an den Betreiber senden: Off

		Das original auf dem Postweg zum Betreiber: Off

		E-Mailadresse des Empfängers: 








Anhang J 
Ablaufplan zur Abstimmung der Aus-
führung der Bandmeldeanlage/auto-


matische Löschanlage
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Terminanfrage an
brandmeldeanlagen@duesseldorf.de


• Kostenübernahmeerklärung 
(Anhang A) 


• Bestätigung der Fachkompetenz durch 
den Betreiber (Anhang B) 


• Anerkennung der Anschlussbedingungen 
(Anhang C) 


• Brandmelde- und Alarmierungskonzept 
• Brandschutzkonzept 
• Baugenehmigung, sofern Vorhanden 
• Grundrissplan mit den geplanten Stand-


orten der Feuerwehrperipherie 
• Strangschema der Sprinkleranlage bzw. 


die Ausführungsplanung der Löschan-
lage, sofern geplant


Vorbereitung von Antragsunterlagen 
durch Antragsteller


Ja


Nein Unterlagen
vollständig?


• 37/52 – Brandverhütungsschau 
• Bauherr 
• Betreiber 
• Fachplaner BMA 
• Fachplaner Löschanlage 
• Facherrichter (steht dieser noch nicht 


fest, so ist die Ausführungsplanung zu 
einem späteren Zeitpunkt vorzustellen)


Ende


Terminabstimmung 
Feuerwehr mit Projektbeteiligten
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Anhang K 
Ablaufplan zur Erreichung der 


Aufschaltabnahme
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Alle Unterlagen sind in der freigegebenen Ver-
sion und Anzahl bereitzustellen: 


• Objekt- und Geschosspläne (Anhang D) 
• Feuerwehr-Laufkarten (Anhang D) 
• Benennung von Betreibervertretern 
• Durch die Funktechnik der Feuerwehr 


Düsseldorf abgenommene Gebäude-
funkanlage (wenn vorhanden)


•


Vorbereitung von Antragsunterlagen 
durch Antragsteller


Terminabstimmung 
Feuerwehr mit Projektbeteiligten


Ja


Nein Unterlagen
vollständig?


• 37/52 – Brandverhütungsschau 
• Bauherr 
• Betreiber 
• Errichter BMA 
• Errichter Löschanlagen, sofern Anlage 


vorhanden 
• Vertreter Konzessionär, bei Neubau 


und Änderung ÜE


Ende


10 Werktage vor 
Terminabstimmung


• Sämtliche Prüfberichte nach PrüfVO 
NRW 
• Alarmierung 
• Brandmeldeanlagen 
• Wirkprinzipprüfung 
• Automatische Löschanlagen 
• Objektfunkversorgungsanlage 


• abgeschlossener Instandhaltungs-
/Wartungsvertrag 


• abgeschlossener Privatrechtliche Ver-
einbarung (Anhang E) 


• Benennung einer sachkundigen Person 
nach DIN VDE 0833-1 


• Abnahmebericht Gebäudefunkanlage 
(Anhang F), sofern vorhanden 


• Liste mit Ansprechpartnern


5 Werktage vor dem 
abgestimmten Termin


Terminanfrage an 
brandmeldeanlagen@duesseldorf.de
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